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1. EINLEITUNG 

Siegrid Steinkellner & Gottfried Besenhofer 

1.1 HINTERGRUND DER STUDIE 

Der herbizide Wirkstoff Glyphosat wurde im Jahr 1974 erstmals als Pflanzenschutzmittel auf den Markt 
gebracht. Alle Pflanzenschutzmittel durchlaufen in Österreich bereits seit dem Jahr 1948 ein 
Zulassungsverfahren. Dieses Zulassungsverfahren wurde mit EU-Beitritt an das europäische System 
angeglichen. In der EU werden alle genehmigten Wirkstoffe periodisch einer Neubewertung unterzogen. 
Glyphosat wurde am 27. November 2017, trotz Gegenstimmen u.a. aus Österreich, für weitere fünf Jahre als 
Pflanzenschutzmittelwirkstoff in der EU genehmigt. Bezugnehmend auf den Entschließungsantrag 28/A(E) 
vom 13.12.2017 im österreichischen Nationalrat wurde das Institut für Pflanzenschutz an der Universität für 
Bodenkultur Wien (BOKU) in Kooperation mit dem Institut für Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung und dem 
Institut  für Rechtswissenschaften an der BOKU sowie dem Institut für Nachhaltige Pflanzenproduktion der 
AGES im Juni 2018 vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus beauftragt, eine nationale 
Machbarkeitsstudie zu erstellen, um die vorstellbaren Auswirkungen eines möglichen Ausstiegs oder einer 
weiteren Einschränkung der Verwendung beurteilen zu können.  
In der vorliegenden Studie werden die Eigenschaften, die Wirkungsweise und das Umweltverhalten von 
Glyphosat, die Rückstände in pflanzlichen Produkten, die rechtlichen Grundlagen der Glyphosatzulassung 
und -anwendung sowie ökologische Aspekte im Zusammenhang mit Erosionsschutz und die Auswirkungen 
auf die Agrarbiodiversität dargestellt. Weiters werden die derzeitige Anwendung von glyphosathaltigen 
Herbiziden in Österreich analysiert sowie potentielle Alternativen und die ökonomischen Folgen eines 
Glyphosatverbotes aufgezeigt. Die Kernfragen dieser Studie sind: 
 

• Bestehen auf nationaler und EU-Ebene rechtliche Möglichkeiten Glyphosat einzuschränken bzw. zu 
verbieten? 

• Können die Anwendung des Wirkstoffs Glyphosat in Österreich sowie allfällige Rückstände in 
Lebens- und Futtermitteln quantifiziert werden? 

• Hat die sachgerechte Anwendung von Glyphosat Auswirkungen auf die Bodenbewirtschaftung und 
die Biodiversität in Österreich? 

• Gibt es geeignete Alternativen zum Einsatz von Glyphosat in Österreich? 
• Hat der Verzicht auf Glyphosat wirtschaftliche Auswirkungen für die österreichische 

Landwirtschaft? 
 
Diese Studie soll eine fachlich fundierte Grundlage für einen österreichischen Aktionsplan zum möglichen 
Ausstieg von Glyphosat in Pflanzenschutzmitteln und zur Ableitung konkreter Maßnahmen zur Abfederung 
allfälliger wirtschaftlicher Nachteile in der Landwirtschaft darstellen. 

Die vorliegende Studie wurde ausschließlich auf Basis verfügbarer bzw. öffentlich zugänglicher Daten, 
ExpertInnenworkshops, Einzelbefragungen, Literaturrecherchen und Modellanalysen erarbeitet. Es wurden 
keine neuen biologischen Wirksamkeitsstudien durchgeführt. Eine nochmalige Überprüfung der für die 
Genehmigung des Wirkstoffs relevanten Daten, Fragen der Kanzerogenität und gesundheitspolitische 
Aspekte sowie eine volkswirtschaftliche Kostenabschätzung eines Glyphosatverzichtes sind nicht 
Gegenstand dieser Studie. 
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1.2 GRÜNDE FÜR EIN UNKRAUTMANAGEMENT 

Unkräuter (inklusive Ungräser) sind Pflanzenarten, die sich in von Menschen kultivierten und 
bewirtschafteten Kulturpflanzenbeständen sowie im Nichtkulturland ungewollt aus Samen oder 
Wurzelausläufern entwickeln. In Gärten und gestalteten Erholungsflächen beeinträchtigen diese Pflanzen die 
Funktion der Flächen (u.a. Zier- und Erholungswert). Auf Verkehrsflächen können ein ungewollter 
Pflanzenbewuchs oder Schmierfilme durch Pflanzenmaterial beispielsweise zu Stolperfallen für Menschen 
werden, auf Gleiskörpern und Straßenbegleitflächen beeinträchtigt ein unerwünschter Pflanzenbewuchs 
oder dadurch bedingte Frostaufbrüche die Sicherheit. Einen großen Stellenwert nehmen 
Unkrautmanagementmaßnahmen in landwirtschaftlichen Kulturpflanzenbeständen ein. Unkräuter 
konkurrieren um Wasser, Licht, Nährstoffe und Standraum. Sie beeinträchtigen die Qualität der 
Ernteprodukte, erhöhen den Arbeitsaufwand für die Weiterverarbeitung der Ernteprodukte, damit auch die 
Verarbeitungs- und Produktionskosten, und können zur Wertminderung von Flächen führen. Unkräuter sind 
auch Zwischenwirtspflanzen für Erreger von Pflanzenkrankheiten und für tierische Schädlinge. Darüber 
hinaus sind zahlreiche Unkräuter als Giftpflanzen für Mensch und Tier und als Allergieauslöser bekannt. Über 
300 Unkrautarten sind für Österreich beschrieben (Holzner und Glauninger 2005), viele davon stellen 
durchaus eine Bereicherung der Landschaft dar, andere erschweren die landwirtschaftliche Produktion 
hingegen enorm.  

Das Unkrautvorkommen wird durch viele Faktoren beeinflusst: Klima- und Standortbedingungen, 
pflanzenbauliche Maßnahmen und die jeweilige Kulturpflanze sind für das Vorkommen und die Entwicklung 
von Unkräutern von Bedeutung. Nach Oerke (2006) wird der potentielle Ertragsverlust durch Unkräuter in 
der Landwirtschaft weltweit auf ca. 34 % geschätzt, durch vorbeugende Handlungsweisen und direkte 
Maßnahmen, d.h. mechanische oder chemische Unkrautbekämpfung, liegen die tatsächlichen 
Ertragsverluste unter 10 %. Mechanische Verfahren werden zumeist umweltfreundlicher aber 
zeitaufwändiger und arbeitsintensiver eingeschätzt. Ein guter Wirkungsgrad erfordert bei mechanischen 
Verfahren den Einsatz einer optimalen Technik, den optimalen Zeitpunkt sowie geeignete 
Witterungsbedingungen. Bei chemischen Verfahren sind Arbeitsspitzen leichter zu verkraften, der 
Wirkungsgrad, die Personal- und Treibstoffkosten werden als geringer eingeschätzt. Gleichzeitig werden 
aber Abdrift, mögliche Resistenzbildungen, Nebenwirkungen auf Nichtzielorganismen und die 
Rückstandssituation ins Treffen geführt. 

1.3 AKTUELLE ANWENDUNGSGEBIETE FÜR GLYPHOSAT IN ÖSTERREICH 

Glyphosat ist ein Totalherbizid, d.h. es wirkt daher direkt sowohl auf alle einkeimblättrigen als auch auf alle 
zweikeimblättrigen Pflanzen. Nutzpflanzen werden bei direkter Anwendung gleichermaßen eliminiert wie 
Zierpflanzen, Unkräuter oder Wildpflanzen. Eine Anwendung in einem wachsenden Pflanzenbestand würde 
daher auch Nutzpflanzen ausschalten. Aufgrund dieser speziellen Wirkweise ergibt sich eine spezifische 
Anwendung in allen Einsatzgebieten: in der Landwirtschaft, im Forst, auf Verkehrsflächen oder im Haus- und 
Kleingarten. Die jährlich in Österreich in Verkehr gebrachte Menge des Wirkstoffs Glyphosat unterliegt 
deutlichen Schwankungen (siehe Kapitel 6.1.2). Im zehnjährigen Durchschnitt beträgt diese Menge 329 
t/Jahr, das entspricht rund 24 % der gesamten jährlich in Verkehr gebrachten Herbizidmenge (Grüner Bericht 
2018). Nachfolgend werden die grundsätzlich möglichen Einsatzgebiete für Glyphosat in Österreich 
beschrieben. Mögliche Alternativen zu diesen Einsatzmöglichkeiten sind im Kapitel 12 dargestellt. 

Im österreichischen Ackerbau sind glyphosathaltige Herbizide nach der Ernte, vor der Saat, vor dem 
Auflaufen der Kulturpflanzen und zur Bekämpfung einer Spätverunkrautung zugelassen. Die sogenannte 
Nacherntebehandlung, auch Stoppelbehandlung genannt (Abb. 1 & Abb. 2), zielt darauf ab, Unkräuter zu 
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reduzieren, die durch die Ernte nicht ausgeschaltet werden. Dieser Einsatz erfolgt vor allem nach früh im 
Vegetationsjahr geernteten Kulturen wie Getreide und Raps. Zwischen Ernte und dem Anbau einer 
Folgekultur können je nach Fruchtfolge mehrere Wochen liegen, die optimale Entwicklungsbedingungen für 
bestimmte unerwünschte Pflanzen bieten. Dazu zählen i) Wurzelunkräuter, die auch nach der Ernte 
weiterwachsen, ii) Unkrautsamen, die aufgrund ihrer Entwicklungsbiologie zu diesem Zeitpunkt keimen 
sowie iii) Ausfallsamen der gerade geernteten Kulturen. Mit der Nacherntebehandlung werden in einem 
Arbeitsschritt Problemunkräuter (u.a. Ackerkratzdistel, Trespen, Quecken, Ackerfuchsschwanz) und 
Ausfallkulturen erfasst. Das Unkrautauftreten vor dem Anbau der eigentlichen Kulturpflanze wird dadurch 
minimiert, Zwischenwirtspflanzen für Pflanzenkrankheiten und tierische Schädlinge eliminiert. Als Vorteil des 
Glyphosateinsatzes wird eine Reduktion der Stickstoffauswaschung sowie die Schaffung günstiger 
Bedingungen für den Anbau von Zwischenfrüchten erachtet. Der Einsatzschwerpunkt liegt bei reduzierter 
Bodenbearbeitung zum Erosionsschutz, in Winterrapsfruchtfolgen oder auch beim Leguminosenanbau unter 
Pflugeinsatz.  

  

Abb. 1 Getreidestoppel und starke Verunkrautung insbesondere mit Ackerkratzdistel als Anwendungsfeld von Glyphosat für 
die Nacherntebehandlung (Stoppelbehandlung) (Foto: LK OÖ, Köppl) 
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Eine Vorsaatbehandlung wird zur Kulturvorbereitung vor der Saat durchgeführt, um damit „reinen Tisch“ zu 
machen. Ziel dieser Behandlung ist ebenfalls, den Bewuchs durch nicht erwünschte Pflanzen (Unkräuter, 
Ausfallkulturen und nicht ausreichend abgefrostete Winterzwischenfrüchte auszuschalten (Abb. 3). Dieses 
Verfahren bietet sich vor allem für den pfluglosen Anbau für die Mulchsaat und insbesondere die Direktsaat, 
an. Diese sogenannten konservierenden Bodenbearbeitungsverfahren haben in den letzten Jahrzehnten 
zunehmend Eingang in die landwirtschaftliche Praxis in Österreich gefunden. Die Vorsaatbehandlung ist der 
Haupteinsatzzeitpunkt im Ackerbau und spielt v.a. bei Mais, Zuckerrübe und Sojabohne eine wichtige Rolle 
(Krumphuber et al., 2019). Dadurch kann die mechanische Bodenbearbeitung vor dem Anbau stark reduziert 
werden. Konservierende Bodenbearbeitungsverfahren gelten als bodenschonend und als wichtige 
Maßnahmen für den Erosionsschutz (Abb. 4). Für einige landwirtschaftliche Kulturen besteht auch die 
Möglichkeit, glyphosathaltige Pflanzenschutzmittel unmittelbar oder wenige Tage nach der Saat, also noch 
bevor die neuen Keimlinge die Erde durchbrechen, einzusetzen. Diese Anwendung wird als 
„Vorauflaufverfahren“ bezeichnet.  

Abb. 2 Erfolgreiche Ackerkratzdistelbehandlung auf einer Weizenstoppelfläche (Foto AGES/Besenhofer) 
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Ein dritter Anwendungszeitpunkt im Ackerbau ist die Bekämpfung einer Spätverunkrautung zur 
Ernteerleichterung (Abb. 5). Dieses Verfahren dient als Notlösung und soll bei massiver Verunkrautung die 
Ernte erleichtern bzw. überhaupt erst ermöglichen. Die Notwendigkeit ergibt sich vielfach aufgrund 
vorangegangener Witterungsextreme bzw. Fehleinschätzungen in der Produktion. Eine Anwendung von 
Glyphosat zur Reifespritzung (auch als Sikkation bezeichnet), d.h. zum gleichmäßigen Abreifen, ist in 
Österreich seit 2013 verboten, sofern das Erntegut für Lebens- oder Futtermittelzwecke bestimmt ist. Diese 
Anwendung hatte aber auch davor in Österreich nur eine sehr untergeordnete Bedeutung. 

Abb. 4 Die Beseitigung von Unkraut mittels Glyphosat ermöglicht bodenschonende, reduzierte Bodenbearbeitungsverfahren. 
Mais in Mulchsaat (Foto LK OÖ, BWSB) im Vergleich zu konventionellem Anbau mit starker Erosion (Foto AGES/Besenhofer) 

Abb. 3 Die Vorsaatanwendung zur Kulturvorbereitung vor dem Anbau einer neuen Kultur ist der Haupteinsatzzeitpunkt von 
glyphosathaltigen Pflanzenschutzmittel in Österreich. Hier Unkräuter in einem abgefrosteten Zwischenfruchtbestand. (Foto 
AGES/Besenhofer) 
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Für Ackerkulturen, die in Österreich nur in geringem Umfang angebaut werden, sind zumeist nur wenige 
Herbizide zugelassen. Für diese Kulturen stellt Glyphosat eine der wenigen Möglichkeiten in der chemischen 
Unkrautbekämpfung dar (Krumphuber et al., 2019). 

Glyphosat kann auf Stilllegungsflächen (Grünbracheflächen) zur Kulturvorbereitung eingesetzt werden. In 
Österreich wird das Anlegen dieser Flächen im Agrarumweltprogramm ÖPUL gefördert, mit dem Ziel das 
Blühangebot für Insekten zu verbessern. Diese Flächen werden in weiterer Folge über mehrere Jahre nicht 
ackerbaulich genutzt und nach einigen Jahren im Allgemeinen wieder in eine Fruchtfolge integriert. Diese 
Nutzung führt teilweise zu einem massiven Auftreten schwer bekämpfbarer Unkrautarten, die vor einer 
Wieder-Inkulturnahme eine Unkrautbekämpfungsmaßnahme erfordern.  

Im Grünland kann, meist durch massive Produktionsfehler bedingt, manchmal eine enorm hohe 
Verunkrautung auftreten. Diese Situation kann eine Grünlanderneuerung notwendig machen. Glyphosat 
kann dafür eingesetzt werden, das Anwendungsfeld ist aber als marginal einzustufen. 

Im Forst wird Glyphosat als Hilfsmittel für Neuanpflanzungen eingesetzt. Gräser, Himbeeren, Brombeeren 
und einige Sträucher sind äußerst konkurrenzstark und können diese Bestände ohne Unkrautmanagement 
überwachsen. Weiters werden Christbaumkulturen durch den Wirkstoff unkrautfrei gehalten. 

Eine spezielle Anwendungsmöglichkeit ist die Einzelpflanzenbehandlung, z.B. zur Bekämpfung von Nestern 
der Ackerkratzdistel im Ackerbau oder zur Ampferbekämpfung im Grünland. Dazu wird der Wirkstoff mit 
speziellen Dochtstreichgeräten zielgerichtet direkt auf einzelne unerwünschte Pflanzen appliziert, der 
angrenzende Pflanzenbewuchs bleibt dabei unberührt. Dieses Verfahren wird zur Regulierung einzelner 
Unkrautarten eingesetzt, Einsatzgebiete für diese Anwendung sind auch im Gartenbau, in Baumschulen 
sowie für die private Anwendung in Haus- und Kleingärten gegeben.  
 

Abb. 5 Der Einsatz gegen Spätverunkrautung (hier Klettenlabkraut in Weizen) hat in Österreich nur eine sehr 
eingeschränkte Bedeutung. Für Betriebe, die am Agrarumweltprogramm ÖPUL teilnehmen, ist diese Anwendung nicht 
zulässig. (Foto: LK ÖO, Köppl) 
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2. WIRKUNGSWEISE, EIGENSCHAFTEN UND 
UMWELTVERHALTEN VON GLYPHOSAT 

AGES GmbH 

Die Wirkstoffgenehmigung basiert auf einem gemeinschaftlichen Bewertungsverfahren vom 
berichterstattenden Mitgliedsstaat, den Mitgliedsstaaten und der Europäischen Behörde für 
Lebensmittelsicherheit (EFSA). Die Gefahreneinstufung und Kennzeichnung des Wirkstoffs Glyphosat erfolgt 
durch die Europäische Chemikalienbehörde ECHA. Die rechtlichen Grundlagen dafür sind in Kapitel 3 
dargestellt. 

2.1 WIRKUNGSWEISE VON GLYPHOSAT 

Glyphosat ist ein herbizider Wirkstoff. Die erste Zulassung eines glyphosathaltigen Pflanzenschutzmittels 
wurde in Österreich im Jahr 1979 erteilt. Glyphosat zählt zu den nicht-selektiven Herbiziden, alle behandelten 
Pflanzen werden erfasst. In Österreich liegt das Haupteinsatzgebiet glyphosathaltiger Pflanzenschutzmittel 
in der Unkrautbekämpfung vor dem Anbau oder nach der Ernte der Kulturpflanzen. Außerhalb von Europa 
wird der Wirkstoff Glyphosat in großem Umfang in gentechnisch veränderten, glyphosatresistenten Kulturen 
zur Unkrautbekämpfung verwendet. 

Nach der Ausbringung wird der Wirkstoff Glyphosat über grüne Pflanzenteile in die Pflanze aufgenommen 
und systemisch transportiert. Dadurch wird eine Wirkung auf nicht getroffene Pflanzenteile, Wurzeln und 
Speicherorgane erreicht und mehrjährige Unkräuter werden nachhaltig erfasst. Der Wirkstoff Glyphosat 
hemmt in den Pflanzen das Enzym EPSP-Synthase (5-Enolpyrovylshikimat-3-Phosphatsynthase) und damit 
die Biosynthese aromatischer Aminosäuren. Diese sind für das Wachstum und damit das weitere Überleben 
von Pflanzen essentiell. Dieser Stoffwechselweg kommt nur in Pflanzen, Pilzen und Bakterien vor (Duke, 
1988). 

Aufgrund seiner Eigenschaften hat der Wirkstoff Glyphosat ein Alleinstellungsmerkmal unter den Herbiziden. 
Die nachfolgend angeführte Kombination an Eigenschaften ist zurzeit bei keinem anderen Wirkstoff zu finden 
(Duke und Powles, 2008):  

• sehr breites Wirkungsspektrum,  
• eine gute Wirkung gegen ein- und mehrjährige Unkrautarten einschließlich Wurzelsysteme und 

Dauerorgane,  
• einen Wirkungsmechanismus zur Durchbrechung von Wirkstoffresistenzen in der Fruchtfolge  
• eine fehlende Boden- bzw. Dauerwirkung im Hinblick auf den Nachbau von Kulturpflanzen (Abb. 7) 
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2.2 TOXIKOLOGISCHE BEWERTUNG, GEFAHREN- UND KENNZEICHENEINSTUFUNG 

Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit EFSA und RisikobewerterInnen der europäischen 
Mitgliedstaaten haben den Wirkstoff Glyphosat im Zuge der Erneuerung der Wirkstoffgenehmigung kürzlich 
einer Neubewertung unterzogen. Sie kommen zum Schluss, dass auf Basis der vorliegenden Studien von 
Glyphosat keine Krebsgefahr ausgeht und dass der Wirkstoff das menschliche Erbmaterial nicht schädigt. 
Weder epidemiologische Daten in Bezug auf den Menschen noch die Befunde aus Tierstudien zeigen einen 
Kausalzusammenhang (Ursache-Wirkung-Beziehung) zwischen der Glyphosat-Exposition und einer 
Krebsentstehung beim Menschen. Glyphosat ist unbedenklich für die menschliche Fortpflanzung und ist kein 
Nervengift (EFSA, 2015). 

Für die Neubewertung des Wirkstoffes Glyphosat wurden auf europäischer Ebene alle verfügbaren und 
veröffentlichten wissenschaftlichen Studien herangezogen. Diese Studien umfassen die Originalstudien, die 
Antragsteller im Rahmen eines Zulassungsverfahrens vorlegen müssen, und Studien, die von 
Forschungseinrichtungen weltweit durchgeführt und publiziert wurden. Darin enthalten sind auch jene 
Studien, die die Internationale Krebsforschungsagentur (IARC) für ihre Bewertung herangezogen hat. 
  

Abb. 7 Glyphosat ist zurzeit der einzig verfügbare Wirkstoff, der aufgrund der fehlenden Bodenwirkung noch unmittelbar vor 
Anbau bzw. Auflaufen der Kulturen angewendet werden kann. Andere Wirkstoffe schädigen aufgrund der verbliebenen 
Bodenwirkung die Kulturpflanzen. Das Bild zeigt eine Versuchsparzelle mit starken Schäden (Wuchsdepression) an der 
Sojabohne, die durch die verbliebene Bodenwirkung eines Herbizides verursacht wurde (Foto: AGES/Besenhofer). 
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Mittlerweile liegen auch Bewertungsberichte von außereuropäischen Behörden vor, die Glyphosat im 
Einklang mit EFSA und ECHA ebenfalls als „nicht krebserregend“ einschätzen: 

• die US-amerikanische Umweltbehörde EPA (US-EPA, 2017) 
• die kanadische Bewertungsbehörde Pest Management Regulatory Agency (PMRA, 2017) 
• die australische Bewertungsbehörde Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority 

(APVMA, 2018) 
• die japanische Food Safety Commission (Food Safety Commission, Government of Japan (2016) 
• die neuseeländische Environmental Protection Authority (EPA-New Zealand, 2016) 
• das Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues (JMPR, 2016) 

Weitere Informationen zur toxikologischen Bewertung von Glyphosat sind auf der Homepage der AGES 
abrufbar. 

2.2.1 GEFAHREN- UND KENNZEICHNUNGSEINSTUFUNG DER EUROPÄISCHEN 
CHEMIKALIENBEHÖRDE (ECHA) 

Die Gefahreneinstufung und Kennzeichnung des Wirkstoffs Glyphosat erfolgt durch die Europäische 
Chemikalienbehörde ECHA. Die Bewertung der ECHA beruht ausschließlich auf den gefährlichen 
Eigenschaften des Stoffes und der Frage, ob der Stoff schädliche Wirkungen verursachen kann. Dem Risiko 
oder dem Ausmaß, in dem Menschen und die Umwelt dem Stoff ausgesetzt sind, wird dabei nicht Rechnung 
getragen. Das deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) hatte 2016 die Daten der Wirkstoffprüfung 
an die ECHA übermittelt. In einer am 15. März 2016 veröffentlichten Pressemitteilung bestätigte die ECHA 
die bestehende Einstufung von Glyphosat als augenschädigend und chronisch gewässergefährdend. Eine 
Einstufung für Erbgut verändernde (mutagene), krebserregende (kanzerogene) oder reproduktionstoxische 
Eigenschaften oder spezifische Zielorgantoxizität ist laut Verordnung (EU) 1272/2008 nicht gerechtfertigt 
(ECHA, 2016). 

2.3 ABBAUVERHALTEN UND VERLAGERUNG IM BODEN, EFFEKTE AUF NICHTZIELORGANISMEN  

2.3.1 GLYPHOSAT UND ABBAUVERHALTEN UND VERLAGERUNG IM BODEN 

Glyphosat gelangt über verschiedene Pfade in den Boden: über die direkte Anwendung, durch Abwaschen 
von behandelten Pflanzenteilen bei Regen und über Pflanzenmaterial bzw. Wurzelausscheidungen. Im Boden 
wird Glyphosat hauptsächlich durch Mikroorganismen abgebaut. Beim Abbau im Boden entsteht als 
Hauptabbauprodukt Aminomethylphosphonsäure (AMPA = Metabolit), im Optimalfall endet der Abbau des 
Wirkstoffs mit der Freisetzung von CO2. Die Halbwertszeiten für Glyphosat und AMPA, d.h. die Zeit, in der 
die Hälfte der Substanz abgebaut ist, können je nach Temperatur und Bodenbedingungen stark schwanken 
(Tab. 1) (EFSA, 2015). 
  

https://www.ages.at/service/service-presse/pressemeldungen/verbraucherinnen-information-zu-glyphosat/
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TAB. 1 HALBWERTSZEITEN IM BODEN FÜR GLYPHOSAT UND DEN HAUPTMETABOLITEN AMINOMETHYL-
PHOSPHONSÄURE (AMPA) (EFSA, 2015)  

 Ergebnisse aus Freilandstudien Ergebnisse aus Laborstudien 
Glyphosat     6 –   41 Tage   2 –   68 Tage 
AMPA 284 – 633 Tage 39 – 301 Tage 

Aufgrund seiner chemisch-physikalischen Eigenschaften wird Glyphosat und der Metabolit AMPA im Boden 
stark an Mineralteilchen und organisches Material gebunden (= Adsorption). Diese Eigenschaft führt dazu, 
dass der Wirkstoff kaum in tiefere Bodenschichten und somit bis zum Grundwasser gelangen kann (EFSA 
2015). 

2.3.2 GLYPHOSAT UND EFFEKTE AUF NICHTZIELORGANISMEN 

Der Wirkstoff Glyphosat und sein Abbauprodukt AMPA wurden auf ihre Toxizität gegenüber 
Bodenorganismen wie Regenwürmern, Springschwänzen und Raubmilben untersucht. Aufgrund der 
Ergebnisse der Laboruntersuchungen hinsichtlich Mortalität und Reproduktion kann der Wirkstoff als nicht 
toxisch für diese Bodenorganismen angesehen werden. Neben den Laborstudien liegen für Regenwürmer 
noch weiterführende Informationen aus kürzlich veröffentlichten Studien vor. Basierend auf den Ergebnissen 
aus diesen Studien konnten Effekte auf Regenwürmer durch den Einsatz von glyphosathaltigen 
Pflanzenschutzmitteln nicht gänzlich ausgeschlossen werden (EFSA, 2015).  

Glyphosat wird im Boden von Mikroorganismen abgebaut. Es hat sich gezeigt, dass einige Arten und 
Gattungen von Mikroorganismen besonders empfindlich auf Glyphosat reagieren, jedoch andere Arten und 
Gattungen keine Effekte zeigten. Dadurch kann es zu einer Änderung der Artenzusammensetzung kommen, 
wodurch sich Auswirkungen sowohl auf Bodenprozesse als auch auf das Bodenleben insgesamt ergeben 
können (EFSA, 2015). 

Neben den Auswirkungen des Einsatzes von Glyphosat auf Bodenorganismen werden im Rahmen des 
Zulassungsverfahrens auch die Auswirkungen auf weitere terrestrische Organismengruppen untersucht. 
Basierend auf den Labor- und Freilanddaten konnte gezeigt werden, dass der Wirkstoff Glyphosat gegenüber 
Insekten (Nützlinge wie Raubmilben) und bestäubenden Insekten (Bienen) nicht toxisch ist. Des Weiteren ist 
der Wirkstoff für Vögel und Säuger nicht akut, bei längerfristiger Exposition allerdings chronisch toxisch 
(EFSA, 2015). 
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2.4 WIRKUNG AUF GRUNDWASSER, OBERFLÄCHENGEWÄSSER UND LUFT  

2.4.1 GLYPHOSAT UND GRUNDWASSER  

Glyphosat hat ein geringes Versickerungspotential im Boden. Er Wirkstoff wird in der Regel an 
Bodenbestandteile fest gebunden und gelangt dadurch nicht in tiefere Bodenhorizonte oder ins 
Grundwasser. Dasselbe gilt auch für AMPA, dem Hauptabbauprodukt von Glyphosat (EFSA, 2015).  

Das geringe Versickerungspotential wird durch Daten aus dem österreichischen Grundwasser-
Monitoringprogramm bestätigt (BMNT, 2018c). Glyphosat wurde nur in geringem Umfang an Messstellen im 
Grundwasser nachgewiesen. In 5.793 durchgeführten Untersuchungen lagen 16 Proben über der 
Bestimmungsgrenze und 12 Proben (0,2 %) über dem Trinkwassergrenzwert von 0,1 µg/l. Diese 12 Proben 
entfielen auf 12 verschiedene Messstellen und gehen zur Gänze auf die Untersuchungen im Jahr 2013 zurück. 
In den Jahren 2014 und 2015 konnte mit einer Ausnahme an den betroffenen Messstellen kein Glyphosat 
quantifiziert werden.  

Auch in hydrogeologisch sensiblen Gebieten wie z.B. Grundwasserschongebieten, stellt Glyphosat im 
Regelfall keine starke Gefährdung für das Grundwasser dar. Dennoch kann eine Verlagerung ins Grundwasser 
nicht ausgeschlossen werden. Unter außergewöhnlichen Umständen wie bei sehr porösen Böden, in denen 
Wasser ungleichmäßige und hohe Versickerungsgeschwindigkeiten erreicht oder bei direktem Kontakt 
zwischen Grund- und Oberflächenwasser, kann Glyphosat im Grundwasser gefunden werden (EFSA, 2015d).  

2.4.2 GLYPHOSAT UND OBERFLÄCHENGEWÄSSER 

Durch Abdrift bei der Ausbringung (unerwünschte Verfrachtung von Spritzbrühe bei der Applikation), 
Abschwemmung nach Regen, Auswaschung sowie über Drainageleitungen und durch Punkteinträge (z.B. 
Kläranlagen, Hofabläufe) kann der Wirkstoff Glyphosat in Oberflächengewässer gelangen. Im Wasser erfolgt 
eine Verteilung des Wirkstoffes. Einerseits verbleibt er in der wässrigen Phase, andererseits verlagert er sich 
rasch ins Sediment. In beiden Kompartimenten wird er hauptsächlich mikrobiell abgebaut. Das 
Hauptabbauprodukt ist, wie im Boden, der Metabolit AMPA. Die Halbwertszeiten im Wasser variieren 
zwischen 7 und 22 Tagen. Im Sediment kann es länger überdauern, dort kann es zwischen 34 und 76 Tagen 
dauern, bis es bis zur Hälfte abgebaut ist (EFSA, 2015). 

Der Wirkstoff Glyphosat wird als „giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung“ eingestuft. 
Basierend auf den vorliegenden Laboruntersuchungen zeigte sich, dass Glyphosat und sein Abbauprodukt 
AMPA besonders gegenüber Algen und Wasserpflanzen eine toxische Wirkung hat. Um das Risiko für 
aquatische Organismen zu reduzieren, wird der Eintrag von Glyphosat in Oberflächengewässer durch 
risikominimierende Maßnahmen verringert. Diese Maßnahmen können produktspezifisch u.a. folgende 
Punkte umfassen: Abstandsauflagen zu Oberflächengewässern bei der Applikation, die verpflichtende 
Verwendung von abdriftmindernder Spritztechnik, die Etablierung von bewachsenen Pufferzonen und die 
Vermeidung von Abschwemmung durch kulturtechnische Maßnahmen.  

Im Jahr 2015 wurde vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT) ein risikobasiertes 
Sondermessprogramm zur Erfassung von Pflanzenschutzmittelwirkstoffen in Fließgewässern durchgeführt 
(BMNT, 2018). Der Wirkstoff Glyphosat wurde in 60 % der beprobten Oberflächengewässer nachgewiesen. 
Glyphosat war einer von 20 Wirkstoffen, deren gefundene Maximalkonzentration in Oberflächengewässern 
über 1,0 µg/l lag. Aus Österreich liegen keine Untersuchungen über die Ursache bzw. Herkunft der Einträge 
von Pflanzenschutzmittelwirkstoffen in Oberflächengewässern vor. Ergebnisse aus Deutschland (z.B. Blarr, 
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2008) deuten darauf hin, dass diese Einträge zu einem Großteil beim unsachgemäßen Befüllen und Reinigen 
von Pflanzenschutzgeräten auf befestigten Flächen entstehen (Punkteinträge). Aber auch der Einsatz auf 
Nichtkulturland (kommunale Flächen, Gleisanlagen und vermutlich auch der nicht zulässige Einsatz auf 
versiegelten Flächen im Haus und Kleingartenbereich) wird als Eintragsquelle vermutet. 

2.4.3 GLYPHOSAT UND LUFT  

Glyphosat weist einen geringen Dampfdruck von 0,0131 mPa (bei 25 °C) auf ist daher als nicht volatil 
einzustufen. Die Verdampfung des ausgebrachten Mittels in die Luft vernachlässigbar. Der Eintrag durch 
Abdrift und Verflüchtigung bei der Ausbringung ist beim Einsatz von modernen Spritzgeräten (Verwendung 
abdriftreduzierender Düsen) ebenfalls gering. Größer wird der Eintrag, wenn Glyphosat mit Flugzeugen 
ausgebracht wird. Eine solche Anwendung ist in Österreich jedoch nicht erlaubt (EFSA, 2015). 

2.5 ZUSAMMENFASSUNG 

Glyphosat ist ein herbizider Wirkstoff. Er hat aufgrund seiner Wirkungsweise ein Alleinstellungsmerkmal: 
eine sehr gute und breite Wirkung ohne unmittelbar nachgebaute Kulturpflanzen durch eine Bodenwirkung 
zu schädigen.  

Im Zuge der Erneuerung der Wirkstoffgenehmigung wurde der Wirkstoff Glyphosat auf EU-Ebene neu 
bewertet und als nicht krebserregend eingestuft. Auch die Behörden der USA, Kanada, Australien, Japan und 
Neuseeland kamen zu diesem Ergebnis.  

Glyphosat wird im Boden stark an Mineralteilchen und organisches Material gebunden. Im Boden erfolgt der 
Abbau durch Mikroorganismen. Die Halbwertzeit, d.h. die Zeit, in der die Hälfte der Substanz abgebaut ist, 
liegt zwischen 2 und 68 Tagen. Entsprechend der Ergebnisse der aktuellen Wiederbewertung wird Glyphosat 
als nicht toxisch gegenüber Regenwürmern, Springschwänzen und Raubmilben eingestuft. Auch gegenüber 
bestäubende Insekten (Bienen) ist der Wirkstoff nicht toxisch. Der Wirkstoff ist gegenüber Vögel- und Säuger 
nicht akut, bei längerfristiger Exposition allerdings chronisch toxisch. Glyphosat wird als giftig für 
Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung eingestuft.  

Aufgrund seiner Eigenschaften hat der Wirkstoff ein sehr geringes Versickerungspotential im Boden und 
gelangt in der Regel nicht ins Grundwasser. Daten aus dem Wassergütebericht von 2018 bestätigen dies. 
Allerdings kann der Wirkstoff insbesondere durch Abdrift, unsachgemäßes Befüllen und Reinigen von 
Pflanzenschutzgeräten sowie unsachgemäßen Anwendung auf versiegelten Flächen in Oberflächengewässer 
gelangen. In mehr als 60 % der im Zuge des Wassergüteberichtes von 2018 beprobten Oberflächengewässern 
wurde Glyphosat nachgewiesen.
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3. WIRKSTOFFGENEHMIGUNG UND 
PFLANZENSCHUTZMITTELZULASSUNG 

Johann Kohl & Christian Prohaska 

3.1 RECHTSGRUNDLAGEN: WIRKSTOFFGENEHMIGUNG 

Die Verordnung (EG) Nr. 1107/20091 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln stellt die 
Grundlage für das EU-Recht bezüglich Genehmigung von Wirkstoffen und der Zulassung von 
Pflanzenschutzmitteln dar. Aufbauend auf die Risikobewertung und Genehmigung eines Wirkstoffes auf EU-
Ebene ist das Zulassungsverfahren für ein Pflanzenschutzmittel, das diesen Wirkstoff enthält, ein dreistufiger 
Prozess. 

Die Verordnung regelt insbesondere auch die gemeinschaftliche Wirkstoffprüfung unter Einbeziehung aller 
Mitgliedstaaten der EU. Grundsätzlich werden alle genehmigten Wirkstoffe periodisch einer neuerlichen 
Bewertung unterzogen, um die Genehmigung im Hinblick auf den jeweils aktuellen Stand von Wissenschaft 
und Technik zu überprüfen.  

In den Durchführungsverordnungen (EU) Nr. 1141/20102 und (EU) Nr. 844/20123 der Kommission sind die 
diesbezüglichen Verfahren beschrieben. Die Verordnung (EU) Nr. 283/20134 nennt die erforderlichen 

                                                        
1 Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über das Inverkehrbringen von 
Pflanzenschutzmitteln und zur Aufhebung der Richtlinien 79/117/EWG und 91/414/EWG. 
2 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1141/2010 der Kommission vom 7. Dezember 2010 zur Festlegung des Verfahrens für die erneute 
Aufnahme einer zweiten Gruppe von Wirkstoffen in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des Rates und zur Erstellung der Liste dieser 
Wirkstoffe. 
3 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 844/2012 der Kommission vom 18. September 2012 zur Festlegung der notwendigen Bestimmungen für 
das Erneuerungsverfahren für Wirkstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das 
Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln. 
4 Verordnung (EU) Nr. 283/2013 der Kommission vom 1. März 2013 zur Festlegung der Datenanforderungen für Wirkstoffe gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln. 

Abb. 8 Schema des Zulassungsverfahrens für Pflanzenschutzmittel – ein dreistufiger Prozess 
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Unterlagen und Angaben zum Wirkstoff. Ergänzend hierzu hat die EU-Kommission in Zusammenarbeit mit 
den Mitgliedstaaten eine Reihe von Leitfäden („Guidance documents“) erstellt, in denen weitere 
Einzelheiten zu Datenanforderungen, Testmethoden und Bewertungsverfahren ausgeführt sind. 

3.1.1 GRUNDZÜGE DES GENEHMIGUNGSVERFAHRENS 

Für die Genehmigung eines Wirkstoffes reicht ein Antragsteller ein umfangreiches Datenpaket in einem 
Mitgliedstaat („berichterstattender Mitgliedstaat“ genannt) ein. Dabei handelt es sich um gesetzlich 
vorgeschriebene standardisierte Studien, die vom Antragsteller beizubringen sind. Weiters sind vom 
Antragsteller publizierte Studien zu recherchieren und gemäß ihrer wissenschaftlichen Relevanz und Qualität 
zu berücksichtigen.  

Zum Wirkstoffdossier gehören auch zusammenfassende Unterlagen („Summary Dossier"). Gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. 1107/2009 veröffentlicht die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) 
auf ihrer Internetseite diese „Summary Dossiers“. Entwürfe der Bewertungsberichte (Draft Assessment 
Reports bzw. Renewal Assessment Reports) werden im Rahmen der gemeinschaftlichen Bewertung von 
Wirkstoffen vom Bericht erstattenden Mitgliedstaat (Rapporteur Member State) erstellt. Sie bilden die 
Grundlage für die anschließende Diskussion mit den Mitgliedstaaten und der EFSA im so genannten Peer 
Review.  

Auf der Grundlage der „Draft Assessment Reports“ führt die EFSA in Zusammenarbeit mit den 
Mitgliedstaaten eine Begutachtung (Peer Review) durch. Die EFSA veröffentlicht darüber Berichte mit 
Ergebnissen und Schlussfolgerungen und übergibt sie an die Europäische Kommission. Die Entscheidung über 
die Genehmigung bzw. Nicht-Genehmigung eines Wirkstoffes erfolgt durch die Europäische Kommission mit 
Unterstützung aller Mitgliedstaaten. Über die entsprechenden Gesetzestexte wird unter Beteiligung aller 
Mitgliedstaaten im Ständigen Ausschuss für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel abgestimmt. Auf 
Basis der Entscheidung erlässt die Kommission eine Durchführungsverordnung. 

Die Europäische Kommission pflegt eine Datenbank, die zu allen Wirkstoffen die wichtigsten Informationen 
enthält, wie den aktuellen Status in der EU, toxikologische Daten (ADI5, ARfD6, AOEL7), Links zu 
Beurteilungsberichten und Entscheidungen, Rückstandshöchstgehalte, sowie Informationen über 
Zulassungen in den Mitgliedstaaten. Diese Informationen sind abrufbar auf der „EU Pesticides database“. 

                                                        
5 ADI-Wert (Acceptable Daily Intake): ist jene Substanz-Menge, bei der die lebenslange Aufnahme mit der Nahrung keine 
gesundheitsschädigenden Effekte auslöst. 
6 ARfD (Acute Reference Dose): ist jene Substanz-Menge, die bei einmaliger oder kurzzeitiger Aufnahme mit der Nahrung keine 
gesundheitsschädigenden Effekte auslöst. 
7 AOEL (Acceptable Operator Exposure Level): ist jene Substanz-Menge, die beim Anwender und zufällig beteiligten Dritten keine 
gesundheitsschädigenden Effekte auslöst. 

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN


3. WIRKSTOFFGENEHMIGUNG UND PFLANZENSCHUTZMITTELZULASSUNG  

- 26 - 

 

3.1.2 WIRKSTOFFGENEHMIGUNG GLYPHOSAT 

Am 27. November 2017 ist die Wiedergenehmigung des Wirkstoffes Glyphosat auf europäischer Ebene 
erfolgt8. Die Mitgliedstaaten haben mit qualifizierter Mehrheit für den Vorschlag der EU-Kommission zur 
Erneuerung der Genehmigung für fünf Jahre gestimmt. Die neue Verordnung der Kommission enthält nun 
zusätzliche rechtliche Vorgaben und trat am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 
Union in Kraft. Sie gilt seit dem 16. Dezember 2017 unmittelbar in jedem Mitgliedstaat und ist in allen ihren 
Teilen verbindlich.  

Die Verordnung enthält folgende Sonderbestimmungen: 
• Nur Anwendungen als Herbizid dürfen zugelassen werden.  
• Bei der Anwendung der einheitlichen Grundsätze gemäß Artikel 29 Absatz 6 der Verordnung (EG) Nr. 

1107/2009 sind die Schlussfolgerungen des Überprüfungsberichts über Glyphosat zu berücksichtigen.  
• Bei dieser Gesamtbewertung achten die Mitgliedstaaten insbesondere auf Folgendes:  

- den Grundwasserschutz in gefährdeten Gebieten, insbesondere im Hinblick auf Anwendungen in 
Nicht-Kulturland,  

- den Schutz gewerblicher und nichtgewerblicher Verwender,  
- das Risiko für Landwirbeltiere und nicht zu den Zielgruppen gehörende terrestrische Pflanzen, 
- die Bedrohung der Vielfalt und Abundanz von Nichtziel-Landarthropoden und -Landwirbeltieren 

durch trophische Wechselwirkungen, 
- die Einhaltung der guten landwirtschaftlichen Praxis bei der Verwendung vor der Ernte.  

• Die Anwendungsbedingungen müssen gegebenenfalls Maßnahmen zur Risikobegrenzung umfassen.  

                                                        
8 Durchführungsverordnung (EU) 2017/2324 der Kommission vom 12. Dezember 2017 zur Erneuerung der Genehmigung des Wirkstoffs 
Glyphosat gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von 
Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission. 

Abb. 9 Ablaufschema für Bewertung und Genehmigung eines Wirkstoffes in der EU 
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• Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Verwendung von Glyphosat enthaltenden 
Pflanzenschutzmitteln in den bestimmten Gebieten gemäß Artikel 12 Buchstabe a der Richtlinie 
2009/128/EG9 minimiert wird.  

• Die Mitgliedstaaten gewährleisten die Gleichwertigkeit der Spezifikationen des gewerbsmäßig 
hergestellten technischen Materials und der Spezifikationen des in den toxikologischen Studien 
verwendeten Testmaterials.  

• Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Glyphosat enthaltende Pflanzenschutzmittel nicht den Beistoff 
Tallowamin (CAS-Nr. 61791-26-2) enthalten. 

3.2 RECHTSGRUNDLAGEN: PFLANZENSCHUTZMITTELZULASSUNG 

Die Zulassung und das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln werden in Österreich durch die 
Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 und den darauf basierenden Durchführungsverordnungen, dem 
Pflanzenschutzmittelgesetz 201110 und der Pflanzenschutzmittelverordnung 201111 (BGBl. II Nr. 233/2011 
idgF) geregelt. Pflanzenschutzmittel, die für die Verwendung in Österreich bestimmt sind, müssen in 
Österreich zugelassen sein. Gemäß § 2 Pflanzenschutzmittelgesetz 2011 ist das Bundesamt für 
Ernährungssicherheit (BAES) u.a. die für die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln zuständige Behörde. Das 
BAES wurde durch das Gesundheits- und Ernährungssicherheitsgesetz12 eingerichtet.  

Art 29 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 legt die Zulassungsvoraussetzungen fest. Zusammengefasst 
dürfen Pflanzenschutzmittel bei bestimmungs- und sachgemäßer Verwendung keine unannehmbaren 
Auswirkungen auf die Umwelt (Boden, Wasser, Luft, Tiere- und Pflanzenwelt, Nützlinge usw.) zeigen, keine 
schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch und Tier (z.B. über Trinkwasser, Lebens- und 
Futtermittel) oder auf das Grundwasser haben, keine Unverträglichkeit gegenüber Kulturpflanzen aufweisen 
und müssen hinreichend wirksam sein. Die in dem Pflanzenschutzmittel enthaltenen Wirkstoffe, Safener13 
und Synergisten14 müssen genehmigt sein. 

Im Rahmen der Bewertung eines Wirkstoffes im EU-Verfahren werden repräsentative Anwendungen 
geprüft, die das spätere Verwendungsspektrum der Pflanzenschutzmittel, die diesen Wirkstoff enthalten, 
abdecken. Die Bewertung aller kultur- und schaderregerspezifischen Anwendungen (Indikationen) der 
einzelnen unterschiedlichen Pflanzenschutzmittel erfolgt in einem zonalen Verfahren. Für jedes 
Einsatzgebiet (Obstbau, Weinbau, Ackerbau usw.) ist eine sichere Anwendung auf Basis von EU-weit 
einheitlichen Datenerfordernissen seitens der Antragsteller zu belegen. Diesbezüglich ist die EU in drei 
„Bewertungszonen“ aufgeteilt. Österreich ist der mittleren Zone zugeordnet. Das Zulassungsverfahren ist in 
allen EU-Mitgliedstaaten gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/200915 durchzuführen. Eine Zulassung für ein 
Pflanzenschutzmittel wird durch das BAES bescheidmäßig erteilt, wenn alle Anforderungen gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1107/200916 erfüllt sind und im Rahmen der von der Agentur für Gesundheit und 
Ernährungssicherheit durchgeführten Bewertung alle Prüfbereiche positiv abgeschlossen wurden. 

                                                        
9 Richtlinie 2009/128/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über einen Aktionsrahmen der Gemeinschaft für 
die nachhaltige Verwendung von Pestiziden. 
10 BGBl. I 2011/10 idgF. 
11 BGBl. II2011/233 idgF. 
12 BGBl. I 2002/63 idgF. 
13 Safener: Stoffe oder Zubereitungen, die einem Pflanzenschutzmittel beigefügt werden, um die phytotoxische Wirkung des 
Pflanzenschutzmittels auf bestimmte Pflanzen zu unterdrücken oder zu verringern. 
14 Synergisten: Stoffe oder Zubereitungen, die die Wirkung des Wirkstoffs/der Wirkstoffe in einem Pflanzenschutzmittel verstärken. 
15 Artikel 28 ff. 
16 Artikel 29 ff. 
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Die Grundlage für die Zulassung eines Pflanzenschutzmittels bilden Bewertungsberichte und Gutachten für 
Wirkstoff und Pflanzenschutzmittel der ExpertInnen der AGES aus den Bereichen Toxikologie, 
Rückstandsverhalten, Umweltverhalten und Ökotoxikologie, Wirksamkeit und Phytotoxizität sowie 
physikalisch-chemische Eigenschaften.  

Auf Basis der Ergebnisse dieser Bewertungen werden vom BAES im Zulassungsbescheid Maßnahmen zur 
Risikominderung vorgeschrieben und die diesbezügliche Produktkennzeichnung der Pflanzenschutzmittel 
festgelegt. Die Kriterien für die Kennzeichnung sind für alle Chemikalien und somit auch für 
Pflanzenschutzmittel durch EU-Regelungen17 festgelegt. Als weitere Maßnahmen zur Risikominderung, die 
von den AnwenderInnen umzusetzen sind, werden beispielsweise Abstandsauflagen zu 
Oberflächengewässern zum Schutz von aquatischen Nichtzielorganismen, Einschränkungen der Anwendung 
bei blühenden Kulturpflanzen zum Schutz der Bienen oder Wartezeiten, die zwischen letzter Behandlung und 
Ernte einzuhalten sind, vorgeschrieben. Die Zulassung eines Pflanzenschutzmittels wird auf die Dauer von 
maximal 10 Jahren (Wirkstoffe bzw. Pflanzenschutzmittel mit geringem Risiko 15 Jahre) ausgesprochen. Eine 
Verlängerung der Zulassung ist auf Antrag nur nach einer neuerlichen umfassenden Bewertung nach dem 
aktuellen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse und der Technik möglich. Welche Unterlagen und 
Angaben zum Pflanzenschutzmittel von den AntragsstellerInnen vorzulegen sind, ist in der Verordnung (EU) 
Nr. 284/201318 EU-weit einheitlich geregelt. 

3.2.1 ZULASSUNG GLYPHOSATHALTIGER PFLANZENSCHUTZMITTEL 

Glyphosat ist seit vielen Jahren in einer Reihe von in Österreich (erste Zulassung 22.10.1979) und auch 
weltweit zugelassenen Unkrautbekämpfungsmitteln (Totalherbiziden) als Wirkstoff enthalten. In Österreich 
waren mit Stand Juni 2019 insgesamt 44 Produkte mit dem Wirkstoff Glyphosat zugelassen. Der jeweils 
aktuelle Zulassungsstand ist im öffentlichen Pflanzenschutzmittelregister des Bundesamtes für 
Ernährungssicherheit abrufbar. 

In Österreich sind im Sinne des Integrierten Pflanzenschutzes auf Bundes- bzw. Zulassungsebene bereits 
rechtliche Einschränkungen umgesetzt. Seit 2013 wurde mit dem so genannten "Sikkations-Verbot" (Novelle 
zum Pflanzenschutzmittelgesetz 201119) die Abtötung von Kulturpflanzen zur Reifebeschleunigung vor der 
Ernte verboten, sofern das Erntegut für Lebens- oder Futtermittelzwecke bestimmt ist. Dasselbe gilt für die 
Vorerntebehandlung und die Reifespritzung bei Saat- und Braugetreide. Die Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln unmittelbar auf versiegelten Flächen ist nicht zulässig. Das BAES hat als 
Zulassungsbehörde seit August 2016 glyphosathaltige Pflanzenschutzmittel-Produkte mit dem Beistoff 
Tallowamin verboten. 

3.2.2 ERNEUERUNG DER ZULASSUNG GLYPHOSATHALTIGER PFLANZENSCHUTZMITTEL 

ZulassungsinhaberInnen, die ihre glyphosathaltigen Produkte weiterhin in Österreich in Verkehr bringen 
wollen, mussten innerhalb von drei Monaten ab dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erneuerung der 
Genehmigung von Glyphosat beim BAES einen Antrag auf Erneuerung der Zulassungen stellen. Stellt der 
Zulassungsinhaber/die Zulassungsinhaberin keinen Antrag auf Erneuerung, endet die Zulassung ein Jahr ab 

                                                        
17 Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung 
und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung 
der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006. 
18 Verordnung (EU) Nr. 284/2013 der Kommission vom 1. März 2013 zur Festlegung der Datenanforderungen für Pflanzenschutzmittel gemäß 
der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln. 
19 BGBl. I 2013/143. 

http://www.psmregister.baes.gv.at/
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Auslaufen der ursprünglichen Genehmigung des zu erneuernden Wirkstoffes (zuzüglich Abverkaufs- und 
Aufbrauchfrist). In Österreich wurden für 30 Produkte zeitgerecht Anträge auf Erneuerung gestellt. 

Für diesbezügliche Verfahren nach Artikel 43 der Verordnung (EU) 1107/2009 sind folgende Fristen gegeben: 
– Antragstellung durch den Zulassungsinhaber/die Zulassungsinhaberin innerhalb von 3 Monaten nach der 

Erneuerung des Wirkstoffes. Im konkreten Fall war die Frist der 16.03.2018. 
– Zonale Bewertung durch den Berichterstattenden Mitgliedstaat innerhalb von 6 Monaten (Frist 

16.09.2018). Österreich ist im konkreten Fall beteiligter Mitgliedstaat 
– Anschließend Entscheidung über nationale Zulassungen innerhalb von 3 Monaten. 

Aufgrund des vorgenannten Verfahrensablaufes hätten Zulassungsentscheidungen bezüglich glyphosat-
haltiger Produkte frühestens mit Ende des Jahres 2018 getroffen werden können. Die Bewertungsverfahren 
der Berichterstattenden Mitgliedstaaten waren mit Juni 2019 noch nicht abgeschlossen. Die nationalen 
Zulassungen bleiben bis zum Abschluss der Verfahren unverändert bestehen.  

3.2.3 INVERKEHRBRINGUNG GLYPHOSATHALTIGER PFLANZENSCHUTZMITTEL 

Gemäß den rechtlichen Vorgaben20 erhebt das BAES jährlich die Mengen der im Vorjahr erstmalig im Inland 
„in Verkehr gebrachten“ Wirkstoffe bzw. zugelassenen Pflanzenschutzmittel. Basis für die Erhebung sind die 
verpflichtenden Meldungen der Zulassungs- und GenehmigungsinhaberInnen über den Vorjahreszeitraum 
zu Beginn eines Kalenderjahres. Die so genannte In-Verkehr-Bringungs-Menge (= Verkaufsmenge) sagt 
jedoch nicht aus, wieviel davon tatsächlich im jeweiligen Kalenderjahr auf den heimischen Feldern oder in 
den Gärten angewendet worden ist. 

3.3 RECHTSGRUNDLAGEN: HÖCHSTMENGEN VON PESTIZIDRÜCKSTÄNDEN 

3.3.1 GRUNDZÜGE DES VERFAHRENS ZUR FESTSETZUNG VON HÖCHSTMENGEN 

Die Verordnung (EG) Nr. 396/200521 stellt die Grundlage für die Festsetzung harmonisierter (d.h. in der EU 
anwendbarer) Höchstmengen von Pestizidrückständen dar. Die in der genannten Verordnung festgesetzten 
Höchstmengen gelten unmittelbar im ganzen EU-Raum, also damit auch in Österreich. Dadurch werden 
mögliche Handelshemmnisse für landwirtschaftliche Produkte innerhalb der EU ausgeräumt und der Schutz 
der KonsumentInnen auf ein einheitliches hohes Niveau gestellt. 

Im Rahmen der Risikobewertung werden die gesundheitsbezogenen Referenz-Werte (ADI, ARfD) der 
möglichen Exposition aus Pflanzenschutzmittelrückständen gegenübergestellt. Für den Konsumenten/die 
Konsumentin entspricht die Exposition der Aufnahme der zu bewertenden Substanz über die Nahrung (aus 
Rückständen in/an Lebensmitteln pflanzlicher und tierischer Herkunft). Für die Risikobewertung von 
Pflanzenschutzmittelrückständen auf Lebensmitteln gilt, dass auch die im ungünstigsten Fall zu erwartende 
Aufnahmemenge des Rückstandes über die Nahrung kleiner sein muss als der toxikologische Grenzwert (ADI 
bzw. ARfD, siehe auch Kapitel 7.1.1.). Dabei wird sowohl eine einmalige Aufnahme (üblicherweise über eine 
Mahlzeit/Portion) als auch eine lebenslange Aufnahme von Pflanzenschutzmittelrückständen berücksichtigt. 
Führt die Abschätzung der Aufnahmemengen zu einer Überschreitung der Wirkstoffmenge, die als kritisch 
für den Konsumenten/die Konsumentin angesehen wird, muss dem Risiko durch entsprechende 
Maßnahmen des Risikomanagements begegnet werden. Dies bedeutet dann beispielsweise eine 

                                                        
20 Artikel 67 der Verordnung (EU) 1107/2009 und § 6 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011. 
21 Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Februar 2005 über Höchstgehalte an 
Pestizidrückständen in oder auf Lebens- und Futtermitteln pflanzlichen und tierischen Ursprungs und zur Änderung der Richtlinie 
91/414/EWG des Rates. 
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Verlängerung der vorgeschriebenen Wartezeit (Zeit zwischen Anwendung eines Pflanzenschutzmittels und 
der Ernte), eine Verringerung der Aufwandmenge oder auch die Verweigerung der Zulassung bzw. der 
Verzicht auf eine Anwendung.  

Die gemäß Verordnung (EG) NR. 396/2005 festgesetzten Höchstmengen enthalten nicht nur 
Rückstandswerte, die aufgrund von Anwendungen von Pflanzenschutzmittel im EU-Raum abgeleitet werden, 
sondern auch Höchstmengen, die auf in den EU-Raum importierten Lebensmitteln zurückzuführen sind. 
Diese können von Rückständen bedingt aus europäischen Anwendungen nicht unerheblich abweichen. Die 
sogenannten Importtoleranzen können einerseits durch individuelle Anträge auf Festsetzung einer 
Höchstmenge in die Verordnung (EG) NR. 396/2005 aufgenommen werden bzw. durch Übernahme von 
„Codex Maximum Residue Limits“, die von der Codex Alimentarius Commission der WHO/FAO22 festgesetzt 
wurden. Auch für diese Höchstmengen gilt, dass ein gesundheitliches Risiko für die KonsumentInnen 
ausgeschlossen werden kann und dies durch eine Risikobewertung belegt ist. 

3.3.2 MÖGLICHKEIT DES ÖSTERREICHISCHEN ALLEINGANGS HINSICHTLICH 
HERABSETZUNG DER HÖCHSTMENGEN FÜR GLYPHOSAT 

Die Höchstmengen sind EU-weit durch Verordnung (EG) NR. 396/2005 harmonisiert und gelten unmittelbar 
im ganzen EU-Raum. Etwaige nationale Herabsetzungen der Höchstmengen für Österreich würde ein nicht 
zulässiges Handelshemmnis innerhalb der EU darstellen. 

Die gemäß Verordnung (EG) NR. 396/2005 abgeleiteten Höchstmengen beruhen auf einer umfassenden 
Risikobewertung. Demnach müsste, wenn eine Herabsetzung ermöglicht werden soll, eine entsprechende 
Antragstellung über einen bewertenden Mitgliedstaat erfolgen, indem ein mögliches Risiko bedingt durch 
Rückständen von Glyphosat identifiziert wird (anhand der EU-weit harmonisierten Risikobewertung). 
Allerdings sind die toxikologischen Referenz-Werte im Rahmen des Erneuerungsverfahrens des Wirkstoffes 
Glyphosat gleichgeblieben bzw. wurden erhöht. Somit ist aus der Risikobewertung heraus ein mögliches 
Gesundheitsrisiko für die KonsumentInnen aus möglichen Rückständen nicht zu erwarten. Etwaige 
Gefährdungsmerkmale von Glyphosat sind in der Entscheidung hinsichtlich Rückstandshöchstmengen aus 
der Verordnung (EG) NR. 396/2005 nicht begründbar. 

Die Verordnung (EG) Nr. 396/2005 regelt darüber hinaus auch die Rückstandsgehalte importierter Ware (d.h. 
Produkte aus Drittländern). Diese Werte sind größtenteils von der Codex Alimentarius Commission der 
WHO/FAO festgesetzt. Selbst wenn Österreich diese Höchstmengen absenken würde, müssten importierte 
Waren akzeptiert werden, da internationale Verpflichtungen und Verträge einzuhalten sind. 

3.4 ZUSAMMENFASSUNG 

Am 27. November 2017 ist die Wiedergenehmigung des Wirkstoffes Glyphosat auf europäischer Ebene 
erfolgt. Die Mitgliedstaaten haben mit qualifizierter Mehrheit für den Vorschlag der EU-Kommission zur 
Erneuerung der Genehmigung für fünf Jahre gestimmt. Die neue Verordnung der Kommission gilt seit dem 
16. Dezember 2017 unmittelbar in jedem Mitgliedstaat und enthält nun zusätzliche rechtliche Vorgaben, die 
im Rahmen der Erteilung einer Zulassung zu berücksichtigen sind. 

Es soll u.a. auf den Grundwasserschutz in gefährdeten Gebieten, den Schutz gewerblicher und 
nichtgewerblicher Verwender, das Risiko für Landwirbeltiere und nicht zu den Zielgruppen gehörende 

                                                        
22 WHO: World Health Organisation/Weltgesundheitsorganisation bzw. FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations/ 
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen. 
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4. BESTEHENDE NATIONALE 
VERWENDUNGSBESCHRÄNKUNGEN FÜR GLYPHOSAT: 
EMPIRISCHE BESTANDAUFNAHME 

Dragana Damjanovic & Iris Eisenberger 

4.1 EINLEITUNG  

Die empirische Bestandaufnahme zu den bestehenden nationalen Verwendungsbeschränkungen für 
Glyphosat orientiert sich an den von den Auftraggebern des Berichts formulierten Fragestellungen: Zunächst 
werden die auf Bundesländerebene bestehenden Verwendungsbeschränkungen für glyphosathaltige 
Pflanzenschutzmittel im Überblick dargestellt (4.2.); im Folgenden werden die Rechtsgrundlagen von 
Gemeinden mit Glyphosatverzicht erörtert (4.3.). Anschließend wird der lebensmittel- und 
futtermittelrechtliche Rahmen dargelegt, mit welchem sichergestellt wird, dass über die Fütterung von 
Tieren Glyphosat nicht in die Lebensmittelkette gelangt (4.4.). Abschließend werden über das 
Pflanzenschutzmittelrecht hinausgehende umweltrechtliche Grundlagen für Verwendungsbeschränkungen 
für Glyphosat erörtert (4.5.). Das Kapitel schließt mit einer Zusammenfassung (4.6.).  

Darauf und auf dem rechtlichen Teil der AGES aufbauend (siehe Kapitel 3) wird die rechtliche Kernfrage der 
Studie nach den rechtlichen Möglichkeiten für weitergehende innerstaatliche Verbote bzw. weitergehende 
innerstaatliche Beschränkungen der Glyphosatverwendung erarbeitet (siehe Kapitel 5).  

4.2 RECHTLICHER RAHMEN DER BUNDESLÄNDER ZUR GLYPHOSATANWENDUNG  

4.2.1 KOMPETENZEN DER LÄNDER IM  
BEREICH DES PFLANZENSCHUTZMITTELRECHTS  

Die innerstaatliche Zulassung von Pflanzenschutzmitteln fällt nach Art.  10 Abs. 1 Z. 12 B-VG23 in die alleinige 
Kompetenz des Bundes. Die Regelung der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln „zum Schutz der Pflanzen 
gegen Krankheiten und Schädlinge“ ist (derzeit noch) nach Art.  12 Abs. 1 Z. 4 B-VG in der 
Grundsatzgesetzgebung der Kompetenz des Bundes und in der Ausführungsgesetzgebung und Vollziehung 
der Kompetenz der Länder zugewiesen.24 Ab dem 1.1.2020 entfällt Art. 12 Abs. 1 Z. 4 B-VG25. Dies hat zur 
Folge, dass ab diesem Zeitpunkt die Länder nicht bloß zur Ausführungsgesetzgebung, sondern gemäß Art. 15 
Abs. 1 B-VG zur Gänze zur Gesetzgebung und Vollziehung zuständig sind, und zwar für jene Angelegenheiten 
in Bezug auf Pflanzenschutzmittel, die nach der Kompetenzverteilung nicht ausdrücklich dem Bund 
zugewiesen sind. 

Zu beachten ist allerdings, dass auch schon im Rahmen der Zulassung der einzelnen Pflanzenschutzmittel 
Verwendungsbeschränkungen für diese, gewissermaßen als Zulassungsauflagen im Bescheid des 
Bundesamts für Ernährungssicherheit (BAES), festgelegt werden. Eine Produktzulassung wird ausschließlich 
mit produktspezifischen risikominimierenden Maßnahmen und Auflagen erteilt: z.B. Einschränkungen der 
Anwendung bei blühenden Kulturpflanzen zum Schutz der Bienen, Zulassungsauflagen in Bezug auf den 

                                                        
23 Bundesverfassungsgesetz (B-VG), BGBl. 1930/1 idF. BGBl. I 2019/14. 
24 Ausführlicher zur innerstaatlichen Kompetenzrechtslage im Pflanzenschutzrecht, siehe unten Kapitel 5.2. 
25  BGBl. I 2019/14. 
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Schutz der aquatischen Umwelt und des Trinkwassers, usw.26 Auf Landesebene kann somit in Bezug auf 
Pflanzenschutzmittel nur die konkrete Verwendung von auf Bundesebene zugelassenen 
Pflanzenschutzmitteln geregelt werden. 

Neben der „Pflanzenschutzmittel-Kompetenz“ der Bundesländer auf Grundlage von Art. 12 Abs. 2 Z. 4 B-VG 
bzw. ab dem 1.1.2020 Art. 15 Abs. 1 B-VG kann die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln durch die Länder 
auch auf Grundlage der Kompetenzen Bodenschutz und Naturschutz geregelt werden (Art. 15 Abs. 1 B-VG). 
Es handelt sich insofern bei der Regelung der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln um eine 
Querschnittskompetenz.27 Landesrechtliche Regelungen über die Verwendung bzw. die Beschränkung der 
Verwendung von Pflanzenschutzmitteln auf Grundlage des Bodenschutzes und Naturschutzes werden bei 
der Darstellung des landesrechtlichen Rahmens betreffend die Anwendung von Glyphosat neben den 
Landes-Pflanzenschutzmittelgesetzen mitbehandelt.  

4.2.2 PFLANZENSCHUTZMITTELGESETZE DER LÄNDER  

4.2.2.1 ÜBERBLICK 

Mit Ausnahme von Oberösterreich hat jedes Bundesland ein Pflanzenschutzmittelgesetz erlassen.28 Die 
landesrechtlichen Bestimmungen zur Ausführung der §§ 13 und 14 Pflanzenschutzmittelgesetz 2011 in 
Oberösterreich sind im oberösterreichischen Bodenschutzgesetz29 geregelt. Diese Vorschriften regeln sehr 
Unterschiedliches im Hinblick auf die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln, z.B. die Erstellung eines 
Landesaktionsplans zur nachhaltigen Verwendung von Pflanzenschutzmitteln, Aus-, Fort- und Weiterbildung 
der VerwenderInnen und Ausbildungsbescheinigungen, Verwendung und Reinigung von 
Pflanzenschutzgeräten, Aufbewahrung und Lagerung von Pflanzenschutzmitteln usw. Betreffend die 
Verwendung von Pflanzenschutzmitteln und möglichen Verwendungsbeschränkungen30 sehen die Landes- 
Pflanzenschutzmittelgesetze im Überblick dargestellt folgendes vor:  

Alle landesrechtlichen Bestimmungen enthalten einen allgemeinen Passus, wonach nur Pflanzenschutzmittel 
verwendet werden dürfen, welche im Pflanzenschutzmittelregister gemäß § 4 des 
Pflanzenschutzmittelgesetzes 2011 eingetragen sind und bei denen die Aufbrauchfrist nicht abgelaufen ist.31 
Weiters wird in vielen Landes-Pflanzenschutzmittelgesetzen festgelegt,32 dass Pflanzenschutzmittel nur 

                                                        
26 Zu den daraus resultierenden Abgrenzungsschwierigkeiten der Kompetenzen zwischen Bund und Ländern bei 
der Festlegung von Verwendungsbeschränkungen, siehe näher unten in Kapitel 5.2. 
27 Darunter versteht man einen Lebenssachverhalt, der von mehreren Kompetenztatbeständen abgedeckt wird. 
Die Kompetenztatbestände wenden sich dabei demselben Gegenstand unter verschiedenen Gesichtspunkten zu. 
In einem solchen Fall gibt es daher nicht einen einheitlich zuständigen Gesetzgeber, sondern mehrere, die den 
Gegenstand (z.B. Pflanzenschutz) unter einem jeweils unterschiedlichen Aspekt regeln können. Vgl. Berka, 
Verfassungsrecht7 (2018) Rz. 423. 
28 Vorarlberg: LGBl. 2007/58 idF. LGBl. 2018/37; Tirol: LGBl. 2012/56 idF. LGBl. 2018/144; Salzburg: LGBl. 2013/102 
idF. LGBl. 2018/82; Steiermark: LGBl. 2012/87 idF. LGBl. 2014/154; Kärnten: LGBl. 1991/31 idF. LGBl. 2019/27; 
Niederösterreich: LGBl. 6170-0 idF. LGBl. 2018/23; Wien: LGBl. 1990/18 idF. LGBl. 2015/31; Burgenland: LGBl. 
2012/46 idF. LGBl. 2016/23. Im Folgenden kurz in ihrer Gesamtheit als die Landes-Pflanzenschutzmittelgesetze 
bezeichnet, bzw. einzeln: Vlbg. PSMG, Tir. PSMG, Sbg. PSMG, usw.  
29 Oö. Bodenschutzgesetz 1991, LGBl. 1997/63 idF. LGBl. 2018/55.  
30 Nur diese interessieren im gegebenen Zusammenhang bei der empirischen Bestandaufnahme von im nationalen 
Recht bereits bestehenden Verwendungsbeschränkungen für Glyphosat. Die sonstigen Bestimmungen der 
Landes-Pflanzenschutzmittelgesetze werden daher in weiterer Folge nicht näher behandelt.  
31 Siehe dazu die einschlägige Grundsatzbestimmung in § 13 Abs. 3 Pflanzenschutzmittelgesetz 2011. 
32 Siehe z.B. § 5 Ktn. PSMG; § 4 Bgld. PSMG.  
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bestimmungsgemäß und sachgerecht unter Beachtung der Grundsätze der guten Pflanzenschutzpraxis, des 
integrierten Pflanzenschutzes und der Anwendung des Vorsorgeprinzips verwendet werden dürfen.  

Konkrete Verwendungsbeschränkungen für Pflanzenschutzmittel finden sich in den gesetzlichen 
Regelungen selbst kaum, sondern die Landes-Pflanzenschutzmittelgesetze sehen typischerweise eine 
Verordnungsermächtigung an die Landesregierung zur Erlassung derartiger Regelungen vor; teilweise unter 
Anhörung der Landwirtschaftskammer,33 im Burgenland weiters unter Anhörung der Kammer für Arbeiter 
und Angestellte im Burgenland, der Wirtschaftskammer Burgenland, der Sozialversicherungsanstalt der 
Bauern und der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt.34 Mit der Verordnung35 sollen nähere Vorschriften 
über „Beschränkungen der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln und zur Förderung nicht-chemischer 
Methoden vorgesehen werden, wenn es zum Schutz des Lebens und der Gesundheit von Menschen oder der 
Umwelt oder der biologischen Vielfalt oder zur Umsetzung unionsrechtlicher Vorschriften erforderlich ist.“36  

4.2.2.2 VERORDNUNGSERMÄCHTIGUNG AN LANDESREGIERUNGEN ZUR FESTLEGUNG VON 
VERWENDUNGSBESCHRÄNKUNGEN  

Die meisten Landes-Pflanzenschutzmittelgesetze37 regeln den möglichen Inhalt einer solchen Verordnung 
zur Festlegung der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln näher. Demnach kann eine solche Verordnung 
insbesondere ein Verbot oder die zeitliche, örtliche, sachliche oder mengenmäßige Einschränkung der 
Verwendung von Pflanzenschutzmitteln in Gebieten im Sinne des Artikels 12 lit. a bis c der RL 2009/128/EG 
über die nachhaltige Verwendung von Pestiziden enthalten. Bei den Gebieten handelt es sich um:  

– Gebiete, die von der Allgemeinheit oder von gefährdeten Personengruppen genutzt werden, wie 
öffentliche Parks und Gärten, Sport- und Freizeitplätze, Schulgelände und Kinderspielplätze sowie Gebiete 
in unmittelbarer Nähe von Einrichtungen des Gesundheitswesens;  

– Bestimmte Wasserschutz- , Vogelschutz-  und Naturschutzgebiete;38  
– Kürzlich behandelte Flächen, die von landwirtschaftlichen Arbeitskräften genutzt werden oder diesen 

zugänglich sind. 

Das Wort insbesondere, das in den entsprechenden Bestimmungen in allen Bundesländern enthalten ist, 
indiziert, dass auch weitergehende Verbote und Einschränkungen zulässig sind. Im Sbg. PSMG wird das 
Verbot oder eine zeitliche, örtliche, sachliche oder mengenmäßige Einschränkung der Verwendung von 
bestimmten Pflanzenschutzmitteln generell nicht auf oben genannte Gebiete beschränkt. Darüber hinaus 

                                                        
33 § 4 Stmk. PSMG, § 11 Ktn. PSMG.  
34 § 9 Bgld. PSMG.  
35 Bei einer innerstaatlichen Verordnung handelt es sich um einen generellen Verwaltungsakt, durch welchen eine 
gesetzliche Bestimmung konkretisiert wird. Allgemein dazu Grabenwarter/Holoubek, Verfassungsrecht – 
Allgemeines Verwaltungsrecht3 (2016) 392. 
36 Der Erforderlichkeitspassus ist in dieser Form z.B. im § 4 Stmk. PSMG festgelegt; sehr ähnlich geregelt z.B. in § 
4 Abs. 9 Bgld. PSMG, § 18 Abs. 2 Oö. Bodenschutzgesetz, § 8 Wr. PSMG, § 16 Nö. PSMG, § 11 Abs. 1 Ktn. PSMG.  
37 Nicht allerdings das Bgld. PSMG.  
38 Konkret Gebiete i.S.d. RL 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur 
Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik, ABl. L 
2000/327, 1; RL 79/409/EWG über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten, ABl. L 1979/103, 1, aufgehoben 
und ersetzt durch: RL 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 über die 
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten, ABl. L 2010/20 idF. RL 2013/17/EU des Rates vom 13. Mai 2013 zur 
Anpassung bestimmter Richtlinien im Bereich Umwelt aufgrund des Beitritts der Republik Kroatien, ABl. L 
2013/158, 193; RL 92/43/EG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und 
Pflanzen, ABl. L 1992/206, 7 idF. RL 2013/17/EU des Rates vom 13. Mai 2013 zur Anpassung bestimmter Richtlinien 
im Bereich Umwelt aufgrund des Beitritts der Republik Kroatien, ABl. L 2013/158, 193. 
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wird eine mögliche Einschränkung auch im Hinblick auf bestimmte Zubereitungs- und Ausbringungsarten, 
die Anwendung von bestimmten Risikominderungsmaßnahmen und weiteres genannt.39  

Das Bgld. PSMG sieht zusätzlich eine Verordnungsermächtigung der Landesregierung zum Schutz der 
aquatischen Umwelt und des Trinkwassers vor (§ 4 Abs. 2 Bgld. PSMG).   

Das Tir. PSMG sieht zudem eine spezifische Verordnungsermächtigung an die Landesregierung vor, 
erforderlichenfalls durch Verordnung nähere Vorschriften zu erlassen betreffend die Verwendung von 
Pflanzenschutzmitteln durch berufliche und nicht-berufliche VerwenderInnen (§ 4 Abs. 8 Tir. PSMG). 

In Vorarlberg wird die Verordnungsermächtigung ausdrücklich auch dazu erteilt, die Verwendung 
bienengefährlicher Pflanzenschutzmittel40 näher zu regeln.41 

4.2.2.3 UNMITTELBAR IN DEN LANDES-PFLANZENSCHUTZMITTELGESETZEN ENTHALTENE 
VERWENDUNGSBESCHRÄNKUNGEN  

Ausnahmen vom Grundsatz, dass sich in den gesetzlichen Regelungen selbst kaum 
Verwendungsbeschränkungen finden, sind:  

- die in nahezu allen Landes-Pflanzenschutzmittelgesetzen enthaltenen Verbote des Ausbringens von 
Pflanzenschutzmitteln mit Luftfahrzeugen;42 davon werden dann allerdings wieder Ausnahmen 
gemacht.43 

- In Tirol wird auch unmittelbar im Tir. PSMG die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zum Schutz der 
Bienen geregelt. Danach ist die Anwendung von bienengefährlichen Pflanzenschutzmitteln, die mit der 
Einschränkung bienengefährlich oder einem anderen vergleichbaren Hinweis zugelassen werden,44 auf 
blühende Pflanzen und auf andere Pflanzen verboten, wenn und solange sie auch außerhalb ihrer Blüte 
von Bienen beflogen werden (§ 7 Abs. 1 leg. cit.). Bienengefährliche Pflanzenschutzmittel, die mit der 
Einschränkung als bienengefährlich mit Ausnahme der Anwendung nach dem täglichen Bienenflug bis 
23.00 Uhr und vergleichbar zugelassen sind,45 dürfen auf blühenden Pflanzen und auf anderen Pflanzen, 
wenn und solange sie auch außerhalb ihrer Blüte von Bienen beflogen werden, nur nach dem Ende des 
täglichen Bienenflugs bis 23.00 Uhr angewendet werden. Die Behandlung muss jedenfalls so rechtzeitig 
abgeschlossen werden, dass der Spritzbelag des Pflanzenschutzmittels bis zum voraussichtlichen 
Flugbeginn der Bienen am darauffolgenden Tag abgetrocknet ist. Innerhalb eines Umkreises von 30 
Metern um Bienenstände sowie in der offensichtlichen Fluglinie der Bienen dürfen bienengefährliche 
Pflanzenschutzmittel nicht bzw. erst ab 23.00 Uhr angewendet werden. Die Bestimmung wird durch 
Vorschriften über die Aufbewahrung von Pflanzenschutzmitteln und Meldepflichten von 
VerwenderInnen gegenüber ImkerInnen ergänzt.  

                                                        
39 Siehe § 21 Abs. 1 Z. 1 lit. a Sbg. PSMG.  
40 Welche Pflanzenschutzmittel als bienengefährlich gelten, wird vom BAES im jeweiligen Zulassungsbescheid 
festgelegt.  
41 § 10 Abs. 3 lit. b Vlbg. PSMG.  
42 Siehe etwa § 5 Abs. 1d Ktn. PSMG, § 18 Abs. 3 Oö. Bodenschutzgesetz.  
43 Siehe etwa § 5 Abs. 1d Ktn. PSMG.  
44 Welche Pflanzenschutzmittel mit einer solchen Einschränkung zugelassen werden, ergibt sich aus dem 
jeweiligen Zulassungsbescheid des BAES. Diese sind im Pflanzenschutzmittelregister des BAES abrufbar. 
(abgerufen am 1.6.2019). 
45 Siehe FN 44.  

https://psmregister.baes.gv.at/
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- In Kärnten gab es im Dezember 2017 den Versuch ein Kärnten-weites Glyphosatverbot durch Änderung 
des Pflanzenschutzmittelgesetzes46 zu erlassen. Im § 5 sollte nach Abs. 1d folgender Absatz 1e eingefügt 
werden: „Die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln mit dem Wirkstoff Glyphosat ist im Sinne des 
Vorsorgeprinzips in Kärnten für die Dauer von 3 Jahren verboten.“ Dieses Gesetz wurde einem 
Informationsverfahren nach EU-Recht (RL 2015/1535)47 unterzogen. Die Europäische Kommission hat 
hierzu im Notifizierungsverfahren (2017/0580/A) grundlegende Bedenken angemeldet: Mitgliedstaaten 
könnten sich nicht auf das der Verordnung zugrundeliegende Vorsorgeprinzip berufen, um damit die 
Nicht-Durchführung einer individuellen Bewertung zu begründen. Zudem scheint der Entwurf in „gültige 
Zulassungen einzugreifen, die von den österreichischen Behörden erteilt wurden“.48 Der 
Gesetzesentwurf wurde daraufhin zurückgezogen. Im August 2018 wurde ein neuer Entwurf für eine 
Gesetzesänderung bekannt gemacht,49 mit welchem im Kern § 5 Abs. 1c leg. cit. wie folgt geändert wird: 
„Private Verwender dürfen ausschließlich Pflanzenschutzmittel mit geringem Risiko verwenden, die nach 
den Bestimmungen über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln für den Haus- und 
Kleingartenbereich zugelassen sind.“ 50 Diese Gesetzesänderung ist ebenso einem Informationsverfahren 
unterzogen worden und von der Kommission aufgrund ihrer unklaren Fassung beanstandet worden.51 
Eine geänderte Fassung ist vom Kärntner Landtag mittlerweile beschlossen worden.52 

4.2.3 VERORDNUNGEN DER LANDESREGIERUNGEN ZUR FESTLEGUNG VON 
VERWENDUNGSBESCHRÄNKUNGEN  

Von der Verordnungsermächtigung in den Pflanzenschutzmittelgesetzen, genauere 
Verwendungsbeschränkungen für Pflanzenschutzmittel festzulegen, haben bislang nur Niederösterreich, 
Oberösterreich, die Steiermark, Kärnten und Vorarlberg Gebrauch gemacht.53 Die Verordnungen in 
Niederösterreich, Oberösterreich54 und der Steiermark beziehen sich dabei konkret auf 
Pflanzenschutzmittel, die den Wirkstoff Streptomycin enthalten (sind also auf Pflanzenschutzmittel, die 
Glyphosat enthalten, nicht anwendbar).55  

                                                        
46 Siehe Gesetz vom …, mit dem das Kärntner Landes Pflanzenschutzmittelgesetz geändert wird; Ldtgs. Zl. 27-
18/31.  
47 RL 2015/1535/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 über ein 
Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der 
Informationsgesellschaft, ABl. L 2015/241, 1. 
48 Bemerkungen der Kommission zum „Gesetz vom ….., mit dem das Kärntner Landes-Pflanzenschutzmittelgesetz 
geändert wird“, TRIS/(2018) 00683, Notifizierungsnummer: 2017/0580/A. 
49 Siehe Gesetz vom …, mit dem das Kärntner Landes Pflanzenschutzmittelgesetz geändert wird, Ldtgs. Zl. 27-2/32.  
50 Zur Bewertung dieser geplanten Regelung sowie allgemein zu einem möglichen Teilverbot der 
Glyphosatverwendung im privaten Bereich (Haus- und Kleingartenbereich), siehe unten in Kapitel 5.3.2.  
51 Bemerkungen der Kommission zum „Gesetz vom ….., mit dem das Kärntner Landes-Pflanzenschutzmittelgesetz 
geändert wird“, TRIS/(2018) 02349, Notifizierungsnummer: 2018/431/A. Dazu noch näher unten Kapitel 5.3.2. 
52 Siehe FN 180. 
53 In den meisten Bundesländern sind Verordnungen über die Ausbildungserfordernisse und die 
Ausbildungsbescheinigung sowie betreffend die Pflanzenschutzgeräte erlassen worden; Verordnungen mit 
Verwendungsbeschränkungen für Pflanzenschutzmittel finden sich allerdings nur in den oben genannten 
Bundesländern.  
54 In OÖ ist die 2008 erlassene VO allerdings 2009 wieder aufgehoben worden, weil es praktisch keine Nachfrage 
entsprechender Ausnahmebewilligungen auf Basis der VO gab. In OÖ ist auf Grundlage des Bodenschutzgesetzes 
daneben auch die BienenschutzVO (LGBl. 60/2003) erlassen worden.  
55 Aus dem Inhalt dieser Verordnungen könnten allerdings allenfalls Schlussfolgerungen abgeleitet werden, wie 
Anwendungsbeschränkungen für Glyphosat gestaltet werden könnten. So darf den VO zufolge etwa die 
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln, die den Wirkstoff Streptomycin enthalten, zur Bekämpfung des Erregers 
des bakteriellen Feuerbrandes, nur bei Vorliegen von Infektionsbedingungen während der Blütezeit auf 
bestimmten im Anhang der Verordnung genau festgelegten Grundstücken in Ertragsanlagen des 
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2. Freigelände von Schulen, Kinderhorten und Kindergärten,  

3. öffentlich zugängliche Kinderspielplätze,  

4. öffentlich zugängliche Park- und Gartenanlagen,  

5. öffentlich zugängliche Sport- und Freizeitplätze.“ 62 
 

Aus diesen Verwendungsbeschränkungen, die im Wesentlichen auch in § 1 Abs. 1 Z. 3 und Z. 4 der 
Vorarlberger Pflanzenschutzmittelverordnung enthalten sind, folgt, dass die Gemeinden in diesen 
Bundesländern in Bezug auf die Betreuung dieser Flächen (viele davon werden im öffentlichen Eigentum 
stehen) im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung verpflichtet sind, auf Glyphosat zu verzichten. Der 
Glyphosatverzicht der Gemeinden in diesen Bundesländern in Bezug auf diese Flächen ist somit kein 
freiwilliger, sondern ein bereits auf landesrechtlicher Ebene festgelegter.63 

4.2.4 REGELUNGEN ÜBER DIE VERWENDUNG VON PFLANZENSCHUTZMITTELN AUF 
GRUNDLAGE DER LANDES-NATURSCHUTZ- UND DER LANDES-
BODENSCHUTZGESETZE 

4.2.4.1 NATURSCHUTZ 

Wie oben dargelegt,64 können die Bundesländer auch auf Grundlage der Kompetenzen Naturschutz und 
Bodenschutz65 die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln regeln. Die Landes-Naturschutzgesetze66 sehen 
selbst keine Verwendungsbeschränkungen vor, enthalten allerdings (vergleichbar den Landes-
Pflanzenschutzmittelgesetzen) wiederum typischerweise eine Ermächtigung an die Landesregierung, solche 
durch Verordnung zu regeln.67 In sog. Naturschutzgebiets-VO, in denen bestimmte Gebiete auf Grundlage 
der Landes-Naturschutzgesetze als Schutzgebiete (Landschaftsschutzgebiete, Naturschutzgebiete, 
Europaschutzgebiete) ausgewiesen werden,68 finden sich typischerweise Verbote69 bezüglich der 

                                                        
62 § 1 Abs. 1 Ktn. VO zur Beschränkung der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln. Eine Anwendung auf diesen 
Flächen darf ausnahmsweise nur nach nachweislicher Anzeige bei der für die fachlichen Angelegenheiten des 
Gesundheitswesens zuständigen Abteilung des Amtes der Kärntner Landesregierung verwendet werden.  
63 Zum Glyphosatverzicht der Gemeinden siehe unten in Kapitel 4.3. 
64 Siehe oben in Kapitel 4.2.1. 
65 Näher zu diesen Kompetenzgrundlagen oben in Kapitel 4.2.1. 
66 Vorarlberg: LGBl. 1997/22 idF. LGBl. 2017/78; Tirol: LGBl. 2005/26 idF. LGBl. 2018/144; Salzburg: LGBl. 1999/73 
idF. LGBl. 2019/33; Steiermark: LGBl. 2017/71; Kärnten: LGBl. 2002/79 idF. LGBl. 2019/38; Oberösterreich: LGBl. 
2001/129 idF. LGBl. 2017/49; Niederösterreich: LGBl. 5500-0 idF. LGBl. 2019/26; Wien: LGBl. 1998/45 idF. LGBl. 
2018/71; Burgenland: LGBl. 1991/27 idF. LGBl. 2018/35. Im Folgenden kurz in ihrer Gesamtheit als die Landes-
Naturschutzgesetze bezeichnet, bzw. einzeln: Vlbg. NSchG, Tir. NSchG, Sbg. NSchG, usw.  
67 Siehe etwa § 25 Abs. 4 Oö. NSchG 2001, LGBl. 2001/129 idF. 2017/49; § 21 Abs. 1 Bgld. NSchG; § 8 Abs. 1, 9 Abs. 
3, 11 Abs. 1, 13 Abs. 1 Nö. NSchG.   
68 Siehe dazu Beispiele unten in FN 70. 
69 In den niederösterreichischen naturschutzrechtlichen Schutzgebietsverordnungen, welche jeweils in Form einer 
Sammel-VO für alle Europaschutzgebiete (LGBl. 5500/6-0 idF. LGBl. 2016/48) sowie für alle Naturschutzgebiete 
(LGBl. 5500/13-0 idF. LGBl. 2016/43) erlassen wurden, werden Pflanzenschutzmittel hingegen nicht erwähnt. Dies 
liegt daran, dass in Niederösterreich viele der Einschränkungen bzw. der konkreten Maßnahmen zur Erreichung 
der Ziele des Naturschutzes nicht in Form von Gesetzen oder Verordnungen festgeschrieben wurden, sondern sich 
in privatrechtlichen Verträgen (Managementplänen) mit den GrundeigentümerInnen wieder finden. Diese Pläne 
bzw. Beschreibungen davon sind abrufbar unter: NOE Naturschutz (abgerufen am 1.6.2019). 

http://www.noe.gv.at/noe/Naturschutz
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Verwendung von Pflanzenschutzmitteln.70 In der Ktn. PflanzenartenschutzVO71 und der Ktn. 
TierartenschutzVO72 wird zudem generell in der freien Landschaft zum Schutz des Lebensraumes geschützter 
Pflanzen und geschützter Tiere verboten, ungerechtfertigt unter anderem Pflanzenschutzmittel 
einzubringen.73 In der Ktn. PilzVO74 wiederum heißt es, dass die mutwillige Einbringung von 
Pflanzenschutzmitteln in der freien Landschaft zum Schutz des Lebensraumes der wildwachsenden Pilze 
verboten ist.  

4.2.4.2 BODENSCHUTZ 

Die Bestimmungen betreffend die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln in den Landes-
Bodenschutzgesetzen bzw. auf deren Grundlage erlassener Verordnungen sind – mit Ausnahme des 
Spezialfalles OÖ75 – vernachlässigbar.76 So wird etwa in § 13 Bgld. Bodenschutzgesetz77, § 6 Nö. 
Bodenschutzgesetz78 oder § 3 Stmk. Bodenschutzgesetz79 angeordnet, dass die Landesregierung Versuche 
bezüglich unter anderem der Optimierung der Pflanzenschutzmittelverwendung im Hinblick auf eine 
nachhaltige Bodenfruchtbarkeit sowie der Verhinderung von Bodenerosion und Bodenverdichtung zu 
veranlassen hat. Nach § 5 Nö. Bodenschutzgesetz haben Eigentümer bzw. Verfügungsberechtigte von 
Grundstücken, bei welchen für Arbeiten der Grundlagenforschung Bodenproben genommen werden, über 
die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln Auskunft zu erteilen.  

4.3 RECHTLICHE GRUNDLAGEN DER GLYPHOSATFREIEN GEMEINDEN  

4.3.1 GLYPHOSATVERZICHT IM RAHMEN DER PRIVATWIRTSCHAFTSVERWALTUNG  

Vorab ist klarzustellen, dass mit dem Stichwort „glyphosatfreie Gemeinden“ lediglich gemeint ist, dass 
Gemeinden bei ihrem eigenen Handeln im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung auf Glyphosat 
verzichten, nicht aber, dass in einem Gemeindegebiet die Verwendung von Glyphosat (etwa auch durch 
private LandwirtInnen) generell untersagt ist. Verwendungsmöglichkeiten von Glyphosat bei der 
privatwirtschaftlichen Betätigung der Gemeinden bestehen insbesondere bei der Pflege öffentlicher 
Grünflächen, z.B. Parkanlagen, Spielplätze, Friedhöfe, öffentliche Gärtnereien, Schulen, Kindergärten, 
Krankenhäuser, udgl. Der große Einsatzbereich von Glyphosat in der Landwirtschaft wird durch das Thema 

                                                        
70 Siehe z.B. § 2 Abs. 2 lit. c Verordnung der Burgenländischen Landesregierung vom 6. September 1989, mit der 
ein Teil der Ried „Beim Trunk/Dolnji Trink“ in der KG Güttenbach zum Landschaftsschutzgebiet sowie zum 
Teilnaturschutzgebiet erklärt wird, LGBl. 1989/49; § 3 Abs. 1 Z. 6 Verordnung der Kärntner Landesregierung vom 
24. November 2010, mit der das Gebiet der Tiebelmündung zum Europaschutzgebiet erklärt wird, LGBl. 2010/94 
idF. LGBl. 2012/28; § 3 Abs. 2 Z. 9 Verordnung der Salzburger Landesregierung vom 29. August 2017, mit der ein 
Teil des in der Gemeinde Niedernsill gelegenen Geschützten Landschaftsteils Lucia-Lacke zum Europaschutzgebiet 
erklärt wird (Lucia-Lacke-Europaschutzgebietsverordnung), LGBl. 2017/85. 
71 Ktn. PflanzenartenschutzVO, LGBl. 2007/9 idF. LGBl. 2015/72. 
72 Ktn. TierartenschutzVO, LGBl. 1989/3 idF. LGBl. 2015/59. 
73 Für eine rechtliche Bewertung dieser umfassenden Verbote siehe unten in Kapitel 5.3.3.  
74 Ktn. PilzVO, LGBl. 2014/35.  
75 In OÖ gibt es kein eigenes Pflanzenschutzmittelgesetz; sondern die Pflanzenschutzmittelbestimmungen sind im 
Bodenschutzgesetz integriert. Siehe dazu bereits oben in Kapitel 4.2.2. 
76 In Kärnten, Tirol und auch bislang in Wien gibt es kein eigenes Bodenschutzgesetz. In Vorarlberg trat mit Jänner 
2019 ein neues Bodenschutzgesetz in Kraft (Vlbg. Bodenschutzgesetz, LGBl. 2018/26); dieses nimmt allerdings in 
seinem § 2 die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln explizit von seinem Geltungsbereich aus. Auch das 
Salzburger Bodenschutzgesetz (Sbg. Bodenschutzgesetz, LGBl. 2001/80 idF. LGBl. 2009/31) enthält keinerlei 
Bestimmungen über die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln.  
77 Bgld. Bodenschutzgesetz, LGBl. 1990/87 idF. LGBl. 2018/63. 
78 Nö. Bodenschutzgesetz, LGBl. 6160-0 idF. LGBl. 2019/40. 
79 Stmk. Bodenschutzgesetz, LGBl. 1987/66 idF. LGBl. 2004/8.  
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4.3.2 GLYPHOSATFREIE GEMEINDEN – ZAHLEN  

Laut einer Umfrage und Recherche von Greenpeace setzen bereits über 600 von 2100 der österreichischen 
Gemeinden kein Glyphosat mehr bei ihren privatwirtschaftlichen Betätigungen ein.89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unter den über 600 Gemeinden, die auf die Nutzung von Glyphosat verzichten, sind unter anderem große 
Gemeinden wie Graz, Salzburg, Innsbruck, Klagenfurt, St. Pölten, Villach, Wiener Neustadt, Klosterneuburg 
oder Baden bei Wien. Manche Gemeinden verzichten zumindest teilweise auf Glyphosat, unter anderem: 
Wien, Bregenz, Eisenstadt, Feldkirch, Leoben, Wolfsberg, Braunau und Telfs. 

4.3.3 RECHTLICHE GRUNDLAGEN DES GLYPHOSATVERZICHTS DER GEMEINDEN 

Im Rahmen der Studie sind von diesen glyphosatfreien Gemeinden jeweils eine Stadt- und eine 
Landgemeinde pro Bundesland, sowie Wien und drei weitere Gemeinden, die nur teilweise auf Glyphosat 
verzichten, angeschrieben worden,90 die rechtlichen Grundlagen, auf denen sie den Glyphosatverzicht 
stützen, offenzulegen. Diese Befragung hat ergeben, dass ein Glyphosatverzicht in unterschiedlicher Form 
erfolgt:  
- Typischerweise und am häufigsten durch einen Gemeinderatsbeschluss, z.B. in Millstatt am See, Villach, 

Pasching, Oberwart, Vöcklabruck, Klagenfurt, Aflenz, Schwand im Innkreis.  
- Aufgrund einer mündlichen Weisung durch den Bürgermeister an die Bauhofmitarbeiter, z.B. in St. Pölten, 

Steyr, Zell am See und Schwarzautal.  
- Informell, also im Grunde ohne besondere rechtliche Grundlage, z.B. in der Gemeinde Reichraming, 

Deutschkreuz, St. Johann, Kufstein.  

                                                        
89 Greenpeace, Glyphosat Gemeinde-Check, abrufbar unter: Greenpeace (abgerufen am: 1.6.2019). 
90 Konkret sind folgende Gemeinden angeschrieben bzw. telefonisch kontaktiert worden: St. Pölten, Oberwart, 
Villach, Wien, Reichraming, Klagenfurt, Deutschkreuz, Vöcklabruck, Graz, Millstatt, St. Johann im Pongau, 
Kufstein, Pasching, Aflenz, Schwand im Innkreis, Eisenstadt, Heiligenkreuz, Grundlsee, Rust, St. Margarethen, 
Innerbraz, Deutschkreuz, Wildschönau.  

Abb. 10 Glyphosatfreie Gemeinden in Österreich (Quelle: Greenpeace Österreich) 

https://glyphosat.greenpeace.at/landkarte-mit-ergebnissen/
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4.3.3.1 GEMEINDERATSBESCHLUSS  

Beim Gemeinderat, der von den im Gemeindegebiet wohnhaften UnionsbürgerInnen zu wählen ist, handelt 
es sich um eine kollegiale Verwaltungsbehörde. Der Gemeinderat ist das oberste Organ der Gemeinde, und 
den anderen Gemeindeorganen gegenüber – Gemeindevorstand (bzw. Stadtrat, Stadtsenat in Städten bzw. 
Städten mit eigenem Statut) und Bürgermeister – weisungsberechtigt. Die organisatorische 
Mindestausstattung der Gemeinden ist bundesverfassungsgesetzlich in Art. 117 B-VG vorgegeben, die 
nähere organisatorische Ausgestaltung obliegt der Landesgesetzgebung: den Gemeindeordnungen (bzw. 
Stadtrechten oder Stadtstatuten). In den Gemeindeordnungen sind auch die Zuständigkeiten und Aufgaben 
der Gemeindeorgane geregelt. Wenngleich es hierzu zwischen den Bundesländern im Detail einige 
Unterschiede gibt, kann im Allgemeinen festgehalten werden, dass dem Gemeinderat die grundsätzlichen 
Beschlüsse obliegen, der Gemeindevorstand im Wesentlichen das den Gemeinderat vorberatende Organ ist 
und der/dem BürgermeisterIn die Führung der laufenden Verwaltung, die Durchführung der Beschlüsse des 
Gemeinderates und die Vertretung der Gemeinde nach außen hin zukommt.91 Der Gemeinderat ist insofern 
auf Grundlage der jeweiligen Gemeindeordnungen der Länder zuständig darüber zu entscheiden, inwiefern 
bei der privatwirtschaftlichen Betätigung der Gemeinde Glyphosat eingesetzt oder darauf verzichtet wird.  

Die Textierung der Gemeinderatsbeschlüsse betreffend den Glyphosatverzicht ist recht unterschiedlich 
gestaltet: Es wird knapp ein Beschluss „über den Verzicht auf die Verwendung von Glyphosat auf kommunaler 
Ebene“ gefasst (Schwand im Innkreis); den „Einsatz von Glyphosathaltigen Herbiziden auf Kommunalflächen 
zu untersagen“ (Vöcklabruck); oder der Beschluss lautet schlicht „glyphosatfreie Gemeinde zu 
werden“ (Aflenz). Etwas ausführlicher ist der Beschluss etwa in Oberwart: Neben einem Verzicht 
glyphosathaltige Unkrautvernichtungsmittel auf jeglichen Flächen zu verwenden, wurde auch der Einsatz 
eines Umweltausschusses beschlossen, welcher ein Konzept für den Ersatz von Herbiziden durch 
umweltfreundliche und ungefährliche Alternativen entwickeln soll. Ein weiteres Konzept soll sich mit der 
Bewusstseinsbildung beschäftigen, um den Einsatz von glyphosathaltigen Herbiziden in Hausgärten und der 
Landwirtschaft zu verhindern. Über den konkreten Wirkstoff Glyphosat hinaus, wird in der Stadt Villach 
allgemein beschlossen, dass sämtliche im Stadtgarten (= der gemeindeeigene Garten) im Einsatz befindlichen 
Pflanzenschutzmittel usw. auf ihre Notwendigkeit zu prüfen sind; künftig auf sämtliche fragwürdige 
Pestizide, Fungizide und Herbizide verzichtet wird und der alternative Einsatz von Nützlingen gefördert wird. 
In Millstatt wird im Beschluss der Bürgermeister aufgefordert: „Anordnungen zu treffen um bei der Pflege 
von kommunalen Flächen der Gemeinde den Einsatz von Spritzmitteln zu reduzieren und insbesondere auf 
glyphosathaltige Pestizide zu verzichten und allen mit dieser Aufgabe befassten Mitarbeiterinnen der 
Gemeinde entsprechende Anweisungen zu erteilen.“ 

Das Land Niederösterreich hat mit „Natur im Garten“92 eine Initiative gestartet, welche u.a. Gemeinden dazu 
bewegen soll, sog. „Natur im Garten“ Gemeinden, d.h. pestizidfreie Gemeinden zu werden. Dafür wird u.a. 
ein Text für ein Bekenntnis zum Verzicht auf Pestizide und ein Mustertext für einen Gemeinderatsbeschluss, 
mit welchem die Auszeichnung „Natur im Garten – Gemeinde“ angestrebt wird, als PDF zum Download zur 
Verfügung gestellt.93 

Die Gemeinderatsbeschlüsse zum Glyphosatverzicht sind rechtlich als sogenannte Selbstbindungsnormen im 
Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung zu qualifizieren. Es handelt sich dabei um Regelungen, denen 
ausschließlich sog. Innennormcharakter zukommt. D.h. sie binden nur die Gemeinden im Innenverhältnis, 
vermitteln jedoch keine subjektiven Rechte (und Pflichten) im Außenverhältnis, also der 
                                                        
91 Raschauer, Allgemeines Verwaltungsrecht5 (2016) Rz. 318-325. 
92 Weitere Informationen unter: Natur im Garten (abgerufen am 1.6.2019). 
93 Bekenntnis zum Verzicht auf Pestizide, abrufbar unter: Natur im Garten (abgerufen am 1.6.2019). 

http://www.naturimgarten.at/
https://www.naturimgarten.at/
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GemeindebürgerInnen. Die GemeindebürgerInnen können demnach von einer Gemeinde, die per Beschluss 
den Verzicht auf Glyphosat beschlossen hat, nicht einklagen, kein Glyphosat zu verwenden. Die Bindung im 
Innenverhältnis ist im Wesentlichen lediglich über disziplinarrechtliche Normen sanktionierbar.94  

4.3.3.2 WEISUNG DER BÜRGERMEISTERIN/DES BÜRGERMEISTERS  

In manchen Gemeinden liegt dem Verzicht auf Glyphosat lediglich eine Weisung der/des 
Bürgermeisterin/Bürgermeisters zugrunde, welche anders als z.B. in Millstatt (siehe oben) keine Basis in 
einem Gemeinderatsbeschluss hat. Sie erfolgt also nicht, wie in Millstatt, in Durchführung eines 
Gemeinderatsbeschlusses, sondern im Rahmen der Führung der laufenden Verwaltung durch den/die 
BürgermeisterIn. Eine Dokumentation zu diesen Weisungen liegt nicht vor, weil diese typischerweise 
mündlich erteilt werden (an die jeweils zuständigen MitarbeiterInnen, das sind idR.: der/die BauhofleiterIn 
und dessen MitarbeiterInnen). Ebenso wie die Nichteinhaltung eines Gemeinderatsbeschlusses als 
Selbstbindungsnorm, ist die Nichteinhaltung einer Weisung durch die MitarbeiterInnen einer Gemeinde 
disziplinarrechtlich sanktionierbar.  

4.3.3.3 HANDELN AUF INFORMELLER BASIS  

Der Verzicht der Glyphosatverwendung auf informeller Basis hat keine rechtliche Grundlage. Ein 
Zuwiderhandeln ist demnach auch nicht sanktionierbar.  

4.4 LEBENSMITTEL- UND FUTTERRECHTLICHER RAHMEN ZUR SICHERSTELLUNG, DASS ÜBER DIE 
FÜTTERUNG VON TIEREN GLYPHOSAT NICHT IN DIE LEBENSMITTELKETTE GELANGT 

Die EU-VO 396/200595 über Höchstgehalte an Pestizidrückständen96 bezieht sich gleichermaßen auf 
Lebensmittel und Futtermittel. Futtermittel werden in der BasisVO97 (dem grundlegenden Rechtsakt auf 
unionsrechtlicher Ebene im Lebensmittelrecht) in Art. 3 Z. 4 definiert als alle „Stoffe oder Erzeugnisse, auch 
Zusatzstoffe, verarbeitet, teilweise verarbeitet oder unverarbeitet, die zur oralen Tierfütterung bestimmt 
sind“.98 Als Futtermittelzusatzstoffe gelten nach Art. 2 Abs. 2 lit. a VO (EG) 1831/200399 „Stoffe, 
Mikroorganismen oder Zubereitungen, die keine Futtermittel-Ausgangserzeugnisse oder Vormischungen sind 
und bewusst Futtermitteln oder Wasser zugesetzt werden, um insbesondere eine oder mehrere der in Artikel 
5 Absatz 3 genannten Funktionen zu erfüllen“ (z.B. Stoffe, die die Beschaffenheit des Futtermittels positiv 

                                                        
94 Korinek/Holoubek, Grundlagen staatlicher Privatwirtschaftsverwaltung (1993) 106, 108.  
95 VO (EG) 396/2005 über Höchstgehalte an Pestizidrückständen in oder auf Lebens- und Futtermitteln pflanzlichen 
und tierischen Ursprungs, ABl. L 2005/70, 1 idF. VO (EU) 62/2018 der Kommission vom 17. Januar 2018 zur 
Ersetzung des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates, ABl. L 
2018/18, 1.  
96 Zu den Rückstandshöchstgehalten allgemein: Jezussek, Rückstandshöchstgehalte für Pflanzenschutzmittel-
Rückstände (2017) – Bayrisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (abgerufen am 1.6.2019). 
97 VO (EG) 178/2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur 
Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur 
Lebensmittelsicherheit („BasisVO“), ABl. L 2002/31, 1. 
98 Art. 3 Z. 4 VO (EG) 178/2002. Art. 3 Abs. 1 lit. a der VO (EG) 767/2009 verweist auf die Definition in der BasisVO. 
VO (EG) 767/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über das Inverkehrbringen und 
die Verwendung von Futtermitteln, zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des Europäischen 
Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien 79/373/EWG des Rates, 80/511/EWG der 
Kommission, 82/471/EWG des Rates, 83/228/EWG des Rates, 93/74/EWG des Rates, 93/113/EG des Rates und 
96/25/EG des Rates und der Entscheidung 2004/217/EG der Kommission, ABl. L 2009/229, 1. 
99 VO (EG) 1831/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. September 2003 über Zusatzstoffe zur 
Verwendung in der Tierernährung, ABl. L 2003/268, 29. 

https://www.lgl.bayern.de/lebensmittel/chemie/pflanzenschutzmittel/et_hoechstmengen.htm
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beeinflussen; die Beschaffenheit der tierischen Erzeugnisse positiv beeinflussen; den Ernährungsbedarf der 
Tiere decken; die ökologischen Folgen der Tierproduktion positiv beeinflussen, etc.).  

Die Höchstgehalte für Futtermittel sind gemäß Art. 29 Abs. 1 lit. i EU Pflanzenschutzmittel-VO im Rahmen 
des nationalen Zulassungsverfahrens von Pflanzenschutzmitteln zu beachten, in Österreich also durch das 
BAES. D.h. das BAES hat die Anwendungsvoraussetzungen bei der Zulassung der Pflanzenschutzmittel so 
festzulegen, dass gewährleistet ist, dass die Rückstandshöchstgehalte dieser EU-Verordnung bei 
Pflanzenerzeugnissen, die als Futtermittel verwendet werden, nicht überschritten werden. So wird - wie 
unmittelbar bei den Lebensmitteln selbst – auch bei den Futtermitteln gewährleistet, dass bestimmte 
Rückstandshöchstgehalte nicht überschritten werden und damit, dass auch über die Fütterung Glyphosat 
nicht in die Lebensmittelkette gelangen kann.  

Die Rückstandshöchstgehalte der EU-VO 396/2005 gelten gleichermaßen für in die EU importierte 
Futtermittel, sodass auch betreffend außerhalb Österreichs und der Union hergestellter Stoffe und 
Erzeugnisse für die Verfütterung an Nutztiere gewährleistet ist, dass Glyphosat nicht in die Lebensmittelkette 
gelangen kann.  

Die Kontrolle der Einhaltung der Rückstandshöchstgehalte in Futtermitteln erfolgt in Österreich nur 
stichprobenmäßig. Es tragen daher primär die Futtermittelunternehmen, also jene, die Futtermittel, 
Vormischungen oder bestimmte Zusatzstoffe herstellen oder in Verkehr bringen, die Verantwortung für die 
Einhaltung dieser Regelungen. Sie bedürfen, bevor sie ihre Tätigkeit aufnehmen, daher auch einer 
Registrierung oder einer Zulassung durch die zuständige Behörde, das BAES.100,101 Das BAES nimmt den 
Betrieb nach entsprechender Antragstellung in das Futtermittel-Betriebsregister auf. Für die 
stichprobenmäßige „Kontrolle am Hof“, d.h. die Kontrolle der in landwirtschaftlichen Betrieben gelagerten 
und verwendeten Futtermittel, sind Landesbehörden im Rahmen der mittelbaren Bundesverwaltung 
zuständig.102 Die Kontrolle des Inverkehrbringens von Futtermitteln, Vormischungen und Zusatzstoffen 
obliegt in Österreich dem BAES.  

4.5 ÜBER DAS PFLANZENSCHUTZMITTELRECHT HINAUSGEHENDE UMWELTRECHTLICHE GRUNDLAGEN 
FÜR EIN GLYPHOSATVERBOT  

Das Pflanzenschutzmittelrecht verfolgt in erster Linie umweltschutzrechtliche Aspekte, nämlich zu 
gewährleisten, dass durch die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln keine unannehmbaren negativen 
Auswirkungen für Mensch und Umwelt folgen.103 Neben dem Pflanzenschutzmittelrecht wird die 
Verwendung von Pflanzenschutzmitteln aus umweltrechtlicher Perspektive aber auch im Rahmen des 
Naturschutz-, Bodenschutz-, sowie Wasserrechts geregelt. Die naturschutz- und bodenschutzrechtlich 
relevanten Vorschriften sind – da sie Kompetenzen der Bundesländer sind – bereits oben im Rahmen der 
Erfassung des rechtlichen Rahmens der Bundesländer zur Glyphosatanwendung erörtert worden.104 Das 
Wasserrecht ist hingegen eine Materie des Bundes105 und wird daher eigens dargestellt.  

                                                        
100 § 16 FMG 1999, BGBl. I 1999/139 idF. BGBl. I 2017/58. Generell dürfen Betriebe Futtermittel, Vormischungen 
und Zusatzstoffe ohne Registrierung weder herstellen, noch in Verkehr bringen, noch lagern oder transportieren. 
Art. 9 VO (EG) 183/2005 iVm. § 14 FMG 1999 und § 8 FMVO 2010, BGBl. II 2010/316 idF. BGBl. II 2017/267. 
101 § 13 Abs. 1 FMG 1999.  
102 Nowotny, Betriebsmittelrecht in Norer (Hrsg), Handbuch des Agrarrechts2 (2012) 376. 
103 Siehe Art. 1 Abs. 1 EU-Pflanzenschutzmittel-VO, § 1 Abs. 1 Z. 1 Pflanzenschutzmittelgesetz 2011.  
104 Siehe oben Kapitel 4.2.4. 
105 Art. 10 Abs. 1 Z. 10 B-VG.  
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4.5.1 REGELUNGEN ÜBER DIE VERWENDUNG VON PFLANZENSCHUTZMITTELN AUF 
GRUNDLAGE DES WASSERRECHTSGESETZES 

In den meisten Bundesländern106 bestehen sog. wasserrechtliche Schongebietsverordnungen, die auf 
Grundlage von § 34 Abs. 2 Wasserrechtsgesetz107 erlassen worden sind.108 Diese Verordnungen werden von 
den Landeshauptleuten in mittelbarer Bundesverwaltung109 erlassen. Sie sehen typischerweise für die 
Lagerung und die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln in einem bestimmten Wasserschongebiet das 
Erfordernis einer wasserrechtlichen Bewilligung durch die Wasserrechtsbehörde110 vor. Die Erteilung einer 
solchen wasserrechtlichen Bewilligung zu einem Vorhaben mit Auswirkungen auf den Gewässerzustand ist 
in § 104a WRG geregelt. Gemäß Abs. 2 leg. cit. ist dabei zu prüfen, ob öffentliche Interessen beeinträchtigt 
werden. Diese sind in § 105 WRG demonstrativ aufgezählt und umfassen u.a. die nachteilige Beeinflussung 
der Wasserbeschaffenheit und die wesentliche Beeinträchtigung des ökologischen Zustandes eines 
Gewässers. Liegt eine Beeinträchtigung öffentlicher Interessen vor, ist ein Antrag auf wasserrechtliche 
Bewilligung eines Vorhabens entweder absolut unzulässig oder kann nur unter Erteilung entsprechender 
Auflagen und Nebenbestimmungen bewilligt werden.  

Manche wasserrechtliche Schongebietsverordnungen normieren auch generell ein Verwendungsverbot 
bestimmter Pflanzenschutzmittel in bestimmten Wasserschongebieten.111 

4.6 ZUSAMMENFASSUNG 

Die empirische Bestandaufnahme zu den bestehenden nationalen Verwendungsbeschränkungen für die 
Glyphosatverwendung orientiert sich an den von den Auftraggebern des Berichts formulierten 
Fragestellungen.  

Verwendungsbeschränkungen für Pflanzenschutzmittel werden auf Ebene der Bundesländer in erster Linie 
in Form von Verordnungen der Landesregierungen vorgesehen, entweder auf Grundlage der 
Pflanzenschutzmittelgesetze oder auf Grundlage der Naturschutzgesetze. Auf Grundlage der 
Pflanzenschutzmittelgesetze haben bislang allerdings nur Kärnten und Vorarlberg Verordnungen erlassen, 
die auch die Verwendung des Wirkstoffs Glyphosat betreffen.  

                                                        
106 In Kärnten sind nach bisherigem Recherchestand keine derartigen wasserrechtlichen Verordnungen erlassen 
worden.  
107 Wasserrechtsgesetz 1959 (WRG), BGBl. I 1959/215 idF. BGBl. I 2018/73. Die Bestimmung lautet: „Zum Schutz 
der allgemeinen Wasserversorgung kann der Landeshauptmann ferner mit Verordnung bestimmen, daß in einem 
näher zu bezeichnenden Teil des Einzugsgebietes (Schongebiet) Maßnahmen, die die Beschaffenheit, Ergiebigkeit 
oder Spiegellage des Wasservorkommens zu gefährden vermögen, vor ihrer Durchführung der 
Wasserrechtsbehörde anzuzeigen sind oder der wasserrechtlichen Bewilligung bedürfen, oder nicht oder nur in 
bestimmter Weise zulässig sind.“ 
108 Z.B. Verordnung des Landeshauptmannes von Salzburg vom 12. April 1996, mit der Anordnung zum Schutz 
einer Wasserspende der Wasserversorgungsanlage der Wassergenossenschaft Rigaus erlassen werden 
(Stroblhofquelle-Schongebietsverordnung), LGBl. 1996/56; Verordnung des Landeshauptmannes von Burgenland 
vom 14. Feber 1990 zum Schutze der Wasserversorgungsanlagen der Wasserverbände "Unteres Lafnitztal" und 
"Unteres Raabtal" (Brunnenfeld Heiligenkreuz-Wallendorf), LGBl. 1990/26; Verordnungen betr. das 
Grundwasserschutzprogramm Graz - Bad Radkersburg, LGBl. 2015/39 idF. LGBl. 2018/23. 
109 Siehe dazu näher Grabenwarter/Holoubek, Verfassungsrecht 97. 
110 Die Wasserrechtsbehörde ist typischerweise die Bezirksverwaltungsbehörde, je nach Gewässer aber auch der 
jeweilige Landeshauptmann und die Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus, §§ 99, 100 WRG i.V.m. 
Anlage zu § 2 Teil 2 lit. J BMG, BGBl. I 1986/76 idF. BGBl. I 2018/61.  
111 Siehe z.B. § 5 Verordnung des Landeshauptmanns von Oberösterreich zum Schutz der 
Wasserversorgungsanlage der Gemeinde Enns (Grundwasserschongebietsverordnung Enns), LGBl. 2014/46. 
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5. MÖGLICHKEIT WEITERGEHENDER NATIONALER 
VERWENDUNGSBESCHRÄNKUNG VON GLYPHOSAT  

Dragana Damjanovic & Iris Eisenberger 

5.1 ZUSAMMENSPIEL VON UNIONSRECHT UND NATIONALEM RECHT BEI DER REGELUNG DER 
ZULASSUNG BZW. VERWENDUNG VON GLYPHOSATHALTIGEN PFLANZENSCHUTZMITTELN  

5.1.1 UNIONSRECHTLICHE VORGABEN BETREFFEND DIE 
PFLANZENSCHUTZMITTELZULASSUNG 

Die Genehmigung des Wirkstoffes Glyphosat erfolgt auf EU-Ebene durch EU-Akteure auf Grundlage der 
Vorschriften der EU Pflanzenschutzmittel-VO.113 Die Entscheidung über die Genehmigung des Wirkstoffes 
selbst ist daher der nationalen Ebene weitestgehend entzogen – die Mitgliedstaaten wirken an dem 
unionsrechtlichen Verfahren im Wesentlichen nur in der Funktion als „Berichterstattender Mitgliedstaat“114 
und durch ihre Vertretung im Ständigen Ausschuss für die Lebensmittelkette115 mit.  

Die Zulassung der Pflanzenschutzmittel, welche den Wirkstoff Glyphosat enthalten, erfolgt hingegen auf 
nationaler Ebene – in Österreich konkret durch das BAES116 – allerdings unter verschiedenen 
unionsrechtlichen Vorgaben:  

- Die Zulassung ist auf Grundlage der EU-weit harmonisierten Vorschriften der EU-
Pflanzenschutzmittel-VO und ihrer Durchführungsverordnungen117 zu treffen. Die EU 
Pflanzenschutzmittel-VO legt allgemeine inhaltliche Kriterien für die Zulassung auf nationaler Ebene 
fest, wie z.B., dass Pflanzenschutzmittel keine sofortigen oder verzögerten schädlichen 
Auswirkungen auf die Gesundheit von Menschen und Tieren und keine unannehmbaren 
Auswirkungen auf Pflanzen- und Pflanzenerzeugnisse und auf die Umwelt haben dürfen.118 In der 
Durchführungsverordnung (EU) 546/2011 der Kommission hinsichtlich einheitlicher Grundsätze 
für die Bewertung und Zulassung von Pflanzenschutzmitteln119 wird dann wiederum detailliert 

                                                        
113 Näher zum Verfahren der Genehmigung des Wirkstoffs Glyphosat, siehe Kapitel 3. Deutscher Bundestag, Die 
Möglichkeit nationaler Verbote von glyphosathaltigen Pflanzenschutzmitteln, Ausarbeitung PE 6-3000-89/16 
(2016) 4-6. Abrufbar unter Deutscher Bundestag (abgerufen am 1.6.2019).  
114 Art. 3 Z. 22 EU Pflanzenschutzmittel-VO.  
115 Der Ständige Ausschuss setzt sich aus VertreterInnen der Mitgliedsstaaten zusammen gemäß Art. 58 VO (EG) 
178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Festlegung der allgemeinen 
Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen Behörde für 
Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit der MS, ABl. L 2002/31, 1. 
Der Ständige Ausschuss entscheidet über die Genehmigung eines Wirkstoffes mit qualifizierter Mehrheit. 
116 Näher zu diesem Verfahren oben in Kapitel 3. 
117 DurchführungsVO (EU) 546/2011 der Kommission vom 10. Juni 2011 zur Durchführung der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich einheitlicher Grundsätze für die Bewertung 
und Zulassung von Pflanzenschutzmitteln, ABl. L 2011/155, 127; sowie insbesondere im Hinblick auf Glyphosat: 
DurchführungsVO (EU) 1056/2016 der Kommission vom 29. Juni 2016 zur Änderung der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 hinsichtlich der Verlängerung der Dauer der Genehmigung für den 
Wirkstoff Glyphosat, ABl. L 2011/173, 52.  
118 Zu den konkreten inhaltlichen Anforderungen für die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln siehe Art. 29 Abs. 1 
EU Pflanzenschutzmittel-VO. 
119 Diese Durchführungsverordnung (EU) 546/2011 (FN 117) ist auf Grundlage von Art. 29 Abs. 6 EU 
Pflanzenschutzmittel-VO erlassen worden.  

https://www.bundestag.de/resource/blob/437722/e3f9cac103c5e3669f1bf6eb326fa5d7/pe-6-089-16-pdf-data.pdf
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Pflanzenschutzmittel-VO).136 Im Rahmen der zonalen Bewertung prüft nur ein Mitgliedstaat einer 
Zone (in der Regel jener, den der Antragsteller vorgeschlagen hat)137 den Antrag und erstellt eine 
Bewertung für das Pflanzenschutzmittel; die anderen Mitgliedstaaten der Zone, in denen ebenfalls 
ein Antrag auf Zulassung gestellt worden ist, sind dann bei ihrer Entscheidung über die Zulassung 
grundsätzlich an die Schlussfolgerungen und die Bewertung dieses prüfenden Mitgliedstaats 
gebunden. Ein Mitgliedstaat kann aber auf Grundlage von Art. 36 Abs. 3 EU Pflanzenschutzmittel-
VO davon abweichend eigene Zulassungsvoraussetzungen festlegen und auch die Zulassung 
verweigern, sofern er dafür spezifische ökologische oder landwirtschaftliche Bedingungen in 
seinem Mitgliedstaat als berechtigten Grund für die Verweigerung vorbringen kann.138 Nach dem 
System der gegenseitigen Anerkennung von Zulassungen nach Art. 40 EU Pflanzenschutzmittel-VO 
kann der Inhaber einer nach Art. 29 leg. cit. gewährten Zulassung einen Antrag auf gegenseitige 
Anerkennung dieser Zulassung (im Hinblick auf dasselbe Pflanzenschutzmittel, dieselben 
Verwendungen und unter vergleichbaren landwirtschaftlichen Bedingungen) in einem anderen 
Mitgliedstaat stellen. Dieser Mitgliedstaat hat für das betreffende Pflanzenschutzmittel 
grundsätzlich eine Zulassung unter den gleichen Bedingungen wie der den Antrag prüfende 
Mitgliedstaat zu erlassen. Davon kann wiederum nur auf Grundlage von Art. 36 Abs. 3 EU 
Pflanzenschutzmittel-VO abgewichen werden (= die Berufung auf spezifische ökologische oder 
landwirtschaftliche Bedingungen im Mitgliedstaat).  

Eine Gesamtschau dieser europarechtlichen Regelungen ergibt also – zusammengefasst dargestellt – 
folgendes Bild: Die Mitgliedstaaten können die Entscheidung, ob sie ein Pflanzenschutzmittel zulassen oder 
nicht, nicht autonom treffen. Sie sind vielmehr an recht detailliert gefasste Zulassungskriterien der EU 
gebunden, die festlegen, unter welchen Bedingungen die Zulassung zu gewähren oder zu verweigern ist. Die 
Mitgliedstaaten können diese Zulassungskriterien auch nicht abändern oder ergänzen. Zusätzlich sind sie an 
die auf EU-Ebene getroffenen Ergebnisse der Wirkstoffgenehmigung gebunden und können diese im 
Rahmen der Pflanzenschutzmittelzulassung nicht hinterfragen. Durch das System der zonalen Bewertung 
und der gegenseitigen Anerkennung der Zulassung sind sie im Grundsatz (Abweichungen sind möglich) 
schließlich auch an die Bewertung und die Zulassungsentscheidung anderer Mitgliedstaaten gebunden.  

5.1.2 KONSEQUENZEN FÜR DEN NATIONALEN SPIELRAUM: KEIN TOTALVERBOT VON 
GLYPHOSATHALTIGEN PFLANZENSCHUTZMITTELN 

Daraus folgt, wie sich unter anderem auch aus dem Gutachten von Obwexer139 deutlich ergibt, dass ein 
nationales Totalverbot von glyphosathaltigen Pflanzenschutzmitteln unionsrechtswidrig wäre. Ein solches 
würde der Wirkstoffgenehmigung auf EU-Ebene widersprechen. In diesem Sinn ist auch die Antwort der 
Kommission zum ursprünglich geplanten Gesetzesvorschlag aus Kärnten, die Verwendung glyphosathaltiger 
Pflanzenschutzmittel unter ausdrücklichem Bezug auf das Vorsorgeprinzip, allgemein für einen Zeitraum von 
drei Jahren zu verbieten,140 zu verstehen: Die Kommission verweist darauf, dass EU-Verordnungen 
allgemeine Geltung besitzen, in all ihren Teilen verbindlich sind und unmittelbar in jedem Mitgliedstaat 
gelten. Wenn auf Grundlage der EU Pflanzenschutzmittel-VO der Wirkstoff Glyphosat mittels einer 
Durchführungsverordnung der Kommission auf EU-Ebene verlängert worden ist, dann scheint ein 
vollständiges Verbot von Pflanzenschutzmitteln mit Glyphosat (so wie in Kärnten geplant gewesen), „Anlass 

                                                        
136 Zu diesen zwei Verfahrenstypen bei der Pflanzenschutzmittelzulassung siehe Kapitel 3. 
137 Siehe dazu im Einzelnen Art. 35 EU Pflanzenschutzmittel-VO.  
138 Zur unklaren Fassung des Art. 36 Abs. 3 und seiner möglichen Bedeutung siehe Deutscher Bundestag, Verbote 
von glyphosathaltigen Pflanzenschutzmitteln, Punkt 3.2.1. und 3.2.2. [samt Unterpunkte]. 
139 Obwexer, Unionsrechtliche Rahmenbedingungen Glyphosat 7.  
140 Siehe FN 48 46. 
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zu ernsthaften Bedenken in Bezug auf die grundlegenden Vorschriften über die Zulassung von 
Pflanzenschutzmitteln und ihre Erneuerung in den Artikeln 29 bis 46 der Verordnung (EG) 1107/2009 zu 
geben.“ Die Mitgliedstaaten können sich nicht einfach auf das in der Verordnung zugrunde liegende 
Vorsorgeprinzip berufen, um damit die Nicht-Durchführung einer individuellen Bewertung (= eines 
Zulassungsverfahrens für Pflanzenschutzmittel) zu begründen; 141 denn das Vorsorgeprinzip, welches darauf 
abzielt, durch vorausschauendes Handeln bereits dem Entstehen möglicher Umweltbelastungen 
vorzubeugen,142 findet seine Konkretisierung erst, unter anderem, in der Ausgestaltung des 
Zulassungsverfahrens für Pflanzenschutzmittel. Die Kommission betont, dass die Mitgliedstaaten daher auch 
„keine allgemeinen und abstrakten Sicherheitsbedenken in Bezug auf einen Wirkstoff geltend machen 
können, indem sie auf das Vorsorgeprinzip verweisen.“ Aus diesem Grund erachtete die Kommission den 
geplanten Gesetzesvorschlag aus Kärnten zudem auch als Eingriff in bestehende gültige Zulassungen, die von 
der BAES auf Grundlage der EU Pflanzenschutzmittel-VO erlassen worden sind.143 

Aufgrund der von der Kommission in diesem Notifizierungsverfahren angestellten Erwägungen, ist wohl auch 
ein Gesetz, welches ein allgemeines nationales Glyphosatverbot in Frankreich durchsetzen sollte, von der 
Pariser Nationalversammlung abgelehnt worden.144 Auch in Deutschland, wo man der Verwendung von 
Glyphosat an sich auch skeptisch gegenübersteht, wird kein Totalverbot angestrebt, weil man dieses nicht 
als unionsrechtskonform erachtet.145 Stattdessen wird eine Reduzierungsstrategie verfolgt, d.h. es wird an 
Lösungen gearbeitet, die die Verwendung von Glyphosat differenziert mit unterschiedlicher Begründung für 
bestimmte Verwender/innen, für bestimmte Gebiete, für bestimmte Anwendungsarten usw. künftig 
einschränken sollen.146  

5.1.3 UNIONSRECHTLICHE MÖGLICHKEITEN UND VERPFLICHTUNGEN ZUR FESTLEGUNG 
VON NATIONALEN VERWENDUNGSBESCHRÄNKUNGEN UND –BEDINGUNGEN 

Der unionsrechtliche Rahmen ermöglicht es aber (gebietet dies sogar in manchen Fällen) - wie die obigen 
Ausführungen zeigen –, eine Zulassung von Pflanzenschutzmitteln nur unter Auflagen zu erteilen, also unter 
der Festlegung konkreter Verwendungsbedingungen und Verwendungsbeschränkungen. Im Wesentlichen 
können sich diese auf die folgenden Aspekte der Pflanzenschutzmittelanwendung beziehen:147  

- Die Sicherstellung einer möglichst sparsamen Verwendung des Pflanzenschutzmittels: Es ist das 
Pflanzenschutzmittel nur in dem Ausmaß und der Häufigkeit zu verwenden, welche erforderlich ist, 
um die angestrebten Wirkungen zu erreichen.148  

                                                        
141 Auch wenn in Art. 1 Abs. 4 der EU-Pflanzenschutzmittel-VO festgelegt ist, das es den Mitgliedstaaten freigestellt 
ist, das „Vorsorgeprinzip anzuwenden, wenn wissenschaftliche Ungewissheit besteht, ob die in ihrem 
Hoheitsgebiet zuzulassenden Pflanzenschutzmittel Gefahren für die Gesundheit von Mensch oder Tier oder die 
Umwelt bergen.“  
142 Zur Bedeutung des Vorsorgeprinzips siehe Schnedl, Umweltrecht im Überblick2 (2014) 54f. 
143 Siehe FN 48. 
144 Proposition de loi visant à interdire l’utilisation du glyphosate, Doc., Ass. Nat., 2018-2019, n° 1280, siehe auch 
Frankfurter Allgemeine (abgerufen am 1.6.2019).  
145 Siehe Gutachten des Bundestages unter FN 113. 
146 Näher zu den in Deutschland bislang angestellten Überlegungen und festgelegten Maßnahmen siehe unten 
Kapitel 5.3.5. 
147 Im Einzelnen zu den möglichen Verwendungsbedingungen und Verwendungsbeschränkungen siehe unten im 
Kapitel 5.3.  
148 Dass die sparsame Anwendung (unabhängig davon, ob zur Gewährleistung des Gesundheitsschutzes oder des 
Umweltschutzes auch unbedingt erforderlich) ein eigenständiges Kriterium ist, ergibt sich aus dem Anhang Teil I 
Kapitel C Z. 1.4 VO (EU) 546/2011. Demnach haben die Mitgliedsstaaten sicherzustellen, dass sich ihre 
Entscheidungen auf den Grundsatz des integrierten Pflanzenschutzes stützen, um einen Pflanzenschutz mit 
geringer Pflanzenschutzmittelverwendung zu fördern.  

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/glyphosat-verbot-in-frankreich-vorerst-gescheitert-15613074.html
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- Den Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier: Unter diesem Aspekt können etwa Bedingungen 
bzw. Beschränkungen zur Einhaltung von Rückstandshöchstgehalten in Pflanzen und 
Pflanzenerzeugnissen festgeschrieben werden, die der Lebensmittel- oder Futtermittelgewinnung 
dienen oder Vorgaben zum Schutz der Verwender/innen u.a.  

- Schutz der Umwelt: Unter diesem Aspekt können Bedingungen bzw. Beschränkungen zur 
Sicherstellung der Artenvielfalt, des Gewässerschutzes u.a. festgeschrieben werden.  

Im Folgenden gilt es näher und umfassend auszuloten, welche Verwendungsbeschränkungen (Verbote und 
Bedingungen) aufgrund des unionsrechtlichen Rahmens konkret in Betracht kommen, mit welchen 
(fachlichen) Begründungen diese gerechtfertigt und auf welcher Ebene im innerstaatlichen Recht 
(Bund/Land) und in welcher Form (Gesetz/Verordnung/Zulassungsbescheid) sie umgesetzt werden können.  

5.2 INNERSTAATLICHE KOMPETENZVERTEILUNG ZUR REGELUNG DER VERWENDUNGSBEDINGUNGEN 
UND –BESCHRÄNKUNGEN  

5.2.1 VORBEMERKUNG  

Die Zulassung und Verwendung von Pflanzenschutzmitteln wird – wie der empirische Befund oben zeigt – in 
Österreich bislang auf den folgenden Ebenen bzw. in den folgenden Rechtsformen geregelt:  

- auf Bundesebene: im Pflanzenschutzmittelgesetz 2011 und der darauf beruhenden 
Pflanzenschutzmittelverordnung 2011. Konkrete Verwendungsbedingungen werden dann weiters 
als produktspezifische Auflagen in den einzelnen Bescheiden des BAES betreffend die Zulassung 
konkreter Pflanzenschutzmittel festgelegt. Zusätzlich sind in sogenannten 
Wasserschongebietsverordnungen, die auf Grundlage des Wasserrechtsgesetzes erlassen sind, 
Verwendungsbeschränkungen für Pflanzenschutzmittel vorgesehen.  

- auf Landesebene: in den jeweiligen Landespflanzenschutzmittelgesetzen (bzw. im Fall von 
Oberösterreich im Bodenschutzgesetz) und vor allem den darauf beruhenden Verordnungen der 
Landesregierungen zur Beschränkung der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln. Zusätzlich 
enthalten auch auf Grundlage der Landes-Naturschutzgesetze erlassene 
Naturschutzgebietsverordnungen Beschränkungen und Verbote betreffend die Verwendung von 
Pflanzenschutzmitteln in bestimmten Naturschutzgebieten oder zur Sicherstellung des 
Artenschutzes.  

Potentiell kommen daher für weitere unionsrechtlich mögliche oder sogar geforderte 
Verwendungsbedingungen bzw. -beschränkungen für glyphosathaltige Pflanzenschutzmittel sowohl Bundes- 
als auch Landesgesetz, Verordnung auf Bundes- oder Landesebene oder Zulassungsbescheid des BAES 
(dieser allerdings nur in Bezug auf ein konkretes Pflanzenschutzmittel) in Betracht. Bevor nun für denkbare 
Verwendungsbeschränkungen im Einzelnen untersucht wird, auf welcher innerstaatlichen Ebene diese 
geregelt werden können bzw. sinnvollerweise geregelt werden sollen, wird vorab im Allgemeinen dargestellt, 
wie die Kompetenzverteilung für den Bereich des Pflanzenschutzes in Österreich ausgestaltet ist und 
inwieweit die unionsrechtlichen Vorgaben zum Pflanzenschutz darauf Einfluss haben.  

Der Bereich des Pflanzenschutzes und damit auch die Frage der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln zum 
Schutz der Pflanzen ist – historisch gewachsen149 – kompetenzrechtlich sehr zersplittert geregelt: Nach Art. 

                                                        
149 Zu den Hintergründen Forster in Kneihs/Lienbacher, Bundesverfassungsrecht, Art. 12 Abs. 1 Z. 4 B-VG (2016) 
2ff.  
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5.3 MÖGLICHE VERWENDUNGSBESCHRÄNKUNGEN  

5.3.1 VORBEMERKUNG  

Bei der Festlegung von Verwendungsbeschränkungen für Pflanzenschutzmittel gilt im Allgemeinen, dass sich 
diese nur dann spezifisch auf einen Wirkstoff, also z.B. glyphosathaltige Pflanzenschutzmittel beziehen 
dürfen, wenn es im Hinblick auf die Begründung für die Beschränkung eine sachliche Rechtfertigung für die 
Unterscheidung zwischen den glyphosathaltigen und den Pflanzenschutzmitteln mit anderen Wirkstoffen 
gibt. Bei der Festlegung eines Verbots bloß für glyphosathaltige Pflanzenschutzmittel, ohne dass es dafür 
eine sachliche Rechtfertigung gibt, besteht die Gefahr, dass diese Verwendungsbeschränkung die Hersteller 
des Wirkstoffs bzw. die Anbieter der Pflanzenschutzmittel diskriminieren und damit gegen die 
Grundfreiheiten der EU, konkret die Warenverkehrsfreiheit (Art. 34 AEUV) verstoßen. Ob und inwieweit 
glyphosatspezifische Verwendungsbeschränkungen vorgesehen werden können, wird noch genauer bei den 
einzelnen vorgeschlagenen Verwendungsbeschränkungen behandelt. 

5.3.2 ALLGEMEINES VERBOT FÜR DEN NICHT-BERUFLICHEN BEREICH (HAUS- UND 
KLEINGARTENBEREICH)  

Neben den relevanten EU Zulassungsverordnungen167, finden sich in § 11 der 
Pflanzenschutzmittelverordnung 2011168 Vorgaben für die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln für den 
Haus- und Kleingartenbereich. Demnach müssen Pflanzenschutzschutzmittel für den Haus- und 
Kleingartenbereich so beschaffen sein, dass sie ohne pflanzenschutzmittelspezifische Kenntnisse sicher 
verwendet werden können (Abs. 2 leg. cit.). Sie dürfen nicht bestimmte gefährliche Eigenschaften169 
aufweisen bzw. bestimmten Gefahrenkategorien (sehr giftig oder giftig, ätzend, krebserzeugend, 
fortpflanzungsgefährdend, erbgutverändernd)170 zuzuordnen sein.  

Auf dieser eindeutigen rechtlichen Grundlage und je nachdem für welche VerwenderInnenkategorie der 
Antrag gestellt wird, wird dann im Rahmen der Zulassung der einzelnen Pflanzenschutzmittel individuell für 
das jeweilige Pflanzenschutzmittel durch Bescheid des BAES entschieden, für welche Kategorie es zugelassen 
wird. Entsprechend kann man im Suchformular des Pflanzenschutzmittelregisters171 die jeweiligen 
Pflanzenschutzmittel nach den Kategorien Haus- und Kleingarten/Profianwendung, nur Haus- und 
Kleingarten oder nur Profianwendung suchen.172  

                                                        
167 Zu diesen siehe oben Kapitel 5.1.1. Die EU-Zulassungsverordnungen enthalten aber nur allgemeine Vorgaben 
und nicht spezielle, konkret die Zulassung der nicht-beruflichen Verwender/innen betreffende: z.B. es sind 
Verwendungsbedingungen oder -beschränkungen für die Erteilung von Zulassungen festzulegen. Art und Ausmaß 
dieser Bedingungen oder Beschränkungen richten sich nach den zu erwartenden Vorteilen und den absehbaren 
Risiken und müssen zu ihnen in einem angemessenen Verhältnis stehen.  
168 Erlassen auf Grundlage von § 6 Pflanzenschutzmittelgesetz 2011.  
169 Konkret solche, die in § 3 des Chemikaliengesetzes 1996, BGBl. I 1997/53 idF. BGBl. I 2014/44, angeführt sind.  
170 Gemäß der VO (EG) 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der 
Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, ABl. 2008/353, 
1.  
171 Abrufbar unter: Pflanzenschutzmittelregister (abgerufen am 1.6.2019). Dieses ist gemäß § 4 Abs. 2 
Pflanzenschutzmittelgesetz 2011 vom BAES zu führen.  
172 Die EU Pflanzenschutzmittel-VO verwendet die Bezeichnung beruflich/nicht-beruflich (Art. 31 Abs. 4 lit. d leg. 
cit.).  

https://psmregister.baes.gv.at/psmregister/


5. MÖGLICHKEIT WEITERGEHENDER NATIONALER VERWENDUNGSBESCHRÄNKUNGEN VON GLYPHOSAT  

- 61 - 

auch Art. 31 EU Pflanzenschutzmittel-VO die Festlegung von VerwenderInnenkategorien (z.B. 
beruflich/nicht-beruflich) ausdrücklich als Inhalt der Zulassung fest.  Andererseits gibt die RL 2009/128/EG, 
die primär von den Bundesländern umzusetzen ist,189 Vorgaben betreffend den Verkauf von 
Pflanzenschutzmitteln an nicht-berufliche VerwenderInnen vor (Art. 6 Abs. 3 leg. cit.), woraus man wiederum 
folgern könnte, dass ein Verbot des Verkaufs von glyphosathaltigen Pflanzenschutzmitteln (und anderen 
synthetischen Pflanzenschutzmitteln) an Nicht-LandwirtInnen – welches mit einem Verbot der Verwendung 
einhergehen müsste – auf landesrechtlicher Ebene festzulegen ist. Bei der tatsächlichen Umsetzung und 
Kontrolle der Vorschrift würden sich aber große Probleme ergeben, wenn dies in jedem Bundesland anders 
geregelt wäre (Privatpersonen sich sohin die Pflanzenschutzmittel einfach in einem anderen Bundesland 
besorgen könnten).190  

Vieles spricht daher dafür, ein Teilverbot für die Zulassung der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln im 
Haus- und Kleingartenbereich unter Einhaltung der unionsrechtlichen Vorgaben auf Bundesebene 
festzulegen. Am naheliegendsten erscheint eine Änderung von § 11 der Pflanzenschutzmittelverordnung 
2011191, die bereits heute Vorgaben für die Behörde bei der Entscheidung über die Zulassung eines 
Pflanzenschutzmittels für den Haus- und Kleingartenbereich definiert.  

5.3.3 VERBOT DER VERWENDUNG IN GEBIETEN GEMÄSS ARTIKEL 12 DER RL 2009/128/EG  

5.3.3.1 VORBEMERKUNG  

Gemäß Art. 12 der RL 2009/128/EG haben die Mitgliedstaaten sicherzustellen, „dass die Verwendung von 
Pestiziden in bestimmten Gebieten so weit wie möglich minimiert oder verboten wird.“ Nach dem Wortlaut 
dieser Bestimmung (arg. „Die Mitgliedstaaten stellen […] sicher, […]“), haben die Mitgliedstaaten nicht nur 
die Möglichkeit, d.h. einen Spielraum, Verwendungsbeschränkungen in diesen Gebieten vorzusehen, 
sondern sie sind dazu ausdrücklich verpflichtet.192 Bei den Gebieten handelt es sich um die folgenden:   

5.3.3.2 GEBIETE, DIE VON DER ALLGEMEINHEIT ODER VON GEFÄHRDETEN 
PERSONENGRUPPEN GENUTZT WERDEN (LIT. A)  

Bislang haben nur Kärnten und Vorarlberg Verwendungsbeschränkungen für derart öffentlich zugängliche 
Gebiete durch VO der Landesregierungen vorgesehen.193  

Auf Grundlage von Art. 12 lit. a RL 2009/128/EG ist aber ein Verbot der Verwendung von 
Pflanzenschutzmitteln in diesen Gebieten (z.B. öffentliche Parks und Gärten, Sport- und Freizeitplätze, 
Schulgelände und Kinderspielplätze sowie Gebiete in unmittelbarer Nähe von Einrichtungen des 
Gesundheitswesens) möglich und sogar geboten194 und sollte daher auch von den anderen Bundesländern 
verankert werden. Das gilt jedenfalls für solche Pflanzenschutzmittel, die nicht als „Pflanzenschutzmittel mit 
                                                        
189 Gemäß § 13 Abs. 1 Pflanzenschutzmittelgesetz 2011.  
190 Wobei der mögliche Bezug über den Online-Handel (der eher schwer begrenzbar sein wird), die Umsetzbarkeit 
der Vorschrift ohnehin vor große Probleme stellt.  
191 Siehe FN 127.  
192 Mitgliedsstaaten haben nicht nur das Recht, sondern die Pflicht, den Schutz eines besonderen Gebietes zu 
gewährleisten, wenn andernfalls Beeinträchtigungen in diesem Schutzgebiet auftreten würden. Sie verstoßen 
beispielsweise gegen diese Pflicht, wenn sie die notwendige Prüfung der Verträglichkeit bestimmter Projekte in 
einem Schutzgebiet nicht gewährleisten, siehe in diesem Sinn auch EuGH 10.1.2016, C-98/03. 
193 Siehe im empirischen Befund oben in Kapitel 4.2.3., FN 56.  
194 Verpflichtung besteht nicht dahingehend ein umfassendes Verbot vorzusehen, jedenfalls aber sind 
Maßnahmen zur Verringerung der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln, die nicht als solche mit geringem 
Risiko gelten, im Hinblick auf diese Orte vorzusehen. Ein umfassendes Verbot ist aber möglich.  
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Pflanzenschutzmitteln) in bestimmt abgegrenzten Einzugsgebieten von Trinkwassergewinnungsanlagen 
vorgesehen werden.219 Das Verbot der Anwendung auf versiegelten Flächen könnte man weiter fassen i.S.d. 
Wortlauts von Art. 11 Abs. 2 lit. d leg. cit. „Unterbinden der Anwendung von Pestiziden auf oder entlang von 
Straßen, Bahnlinien, sehr durchlässigen Flächen oder anderen Infrastruktureinrichtungen in der Nähe von 
Oberflächengewässern oder Grundwasser sowie auf versiegelten Flächen […]“.  

Solche Maßnahmen sind zulässig, wenn die Pflanzenschutzmittel nachweislich negative Auswirkungen auf 
die Qualität des Trinkwassers oder des Oberflächengewässers haben, welche Verwendungsbeschränkungen 
notwendig machen.220 Nachdem die Auswirkungen der Wirkstoffe auf die Qualität des Gewässers 
unterschiedlich zu beurteilen sind, können diese Maßnahmen grundsätzlich glyphosatspezifisch formuliert 
werden, sofern man bei Glyphosat überhaupt negative Auswirkungen auf das Gewässer nachweisen kann.221  

All diese Maßnahmen wären auf der Kompetenzgrundlage „Wasserrecht“ (Art. 10 Abs. 1 Z. 10 B-VG)222 zu 
treffen und damit auf Bundesebene. Als Rechtsgrundlage kommen das Wasserrechtsgesetz oder darauf 
basierende Verordnungen, ebenso aber auch das Pflanzenschutzmittelgesetz 2011 und darauf basierende 
Verordnungen in Frage.  

5.3.5 VERWENDUNGSBESCHRÄNKUNGEN ZUM SCHUTZ DER ARTENVIELFALT 
(BIODIVERSITÄT) UND INSBESONDERE ZUM SCHUTZ DER BIENEN  

Neben den Verwendungsverboten für Pflanzenschutzmittel in den spezifischen Schutzgebietsverordnungen 
der Länder,223 sieht Kärnten darüber hinaus eine allgemeine Pflanzenarten- und eine 
Tierartenschutzverordnung224 vor. In diesen Verordnungen wird zum Schutz der Pflanzen und Tiere ein 
generelles Verbot der ungerechtfertigten Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln in der freien Landschaft 
verankert.225 Als freie Landschaft definiert das Ktn. Naturschutzgesetz (auf welchem die Verordnung beruht): 
„[…] den Bereich außerhalb von geschlossenen Siedlungen, Gewerbeparks und den zu diesen Bereichen 
gehörigen besonders gestalteten Flächen, wie Vorgärten, Haus- und Obstgärten und Parkplätzen, […]“226 

                                                        
219 Diese Maßnahme ist bereits in § 3 Abs. 3 Z. 1 der dt. Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung (FN 187) 
enthalten.  
220 In ErwGr. 15 der RL 2009/128/EG zur nachhaltigen Verwendung von Pestiziden wird dazu angeführt: „Die 
aquatische Umwelt ist gegenüber Pestiziden besonders empfindlich. Es ist daher besonders wichtig, durch 
geeignete Maßnahmen eine Verschmutzung des Oberflächen- und des Grundwassers zu verhindern.“ Dies spricht 
dafür, dass im Zweifel eher Maßnahmen vorzusehen sind.  
221 Siehe dazu bereits oben in  Kapitel 2.4. 
222 Zu dieser Kompetenzgrundlage und ihrem Regelungsgegenstand siehe oben in Kapitel 4.5.1.  
223 Siehe oben in Kapitel 4.2.4.1. 
224 FN 71 und FN 72. 
225 Die gesetzliche Bestimmung ist konkret wie folgt formuliert: „In der freien Landschaft ist verboten: […] 
ungerechtfertigt chemische Stoffe jeglicher Art, Düngemittel jeglicher Art. (Kunst- und Naturdünger), 
Pflanzenschutzmittel (Herbizide, Insektizide und dgl.) einzubringen“. (§ 4 lit. d. Ktn. TierartenschutzVO). 
226 § 5 Abs. 1 Ktn. NSG 2002, LGBl. 2002/79 idF. LGBl. 2018/71. In der Entscheidung vom 13.10.2004, GZ 
2001/10/0200 hat der VwGH zu dieser Begriffsbestimmung bereits näher ausgeführt: „§ 5 Abs. 1 Einleitungssatz 
Krnt NatSchG 1986 definiert FREIE LANDSCHAFT als den Bereich außerhalb von geschlossenen Siedlungen und der 
zum Siedlungsbereich gehörigen besonders gestalteten Flächen, wie Vorgärten, Hausgärten und Obstgärten. Den 
Gesetzesmaterialien (Verf-30/11/1986) zufolge sollte damit als Gegenstück zum BEBAUTEN GEBIET im Sinne des 
Knt. OrtsbildpflegeG, LGBl. 1979/81 idF. LGBl. 2015/31, das Gebiet außerhalb der geschlossenen Siedlungen 
festgelegt werden. Als SIEDLUNG sollte eine Ansammlung von Gebäuden gelten, wobei als Untergrenze 
mindestens 3 Wohnobjekte vorhanden sein müssten. Als GESCHLOSSEN werde ein Siedlungsbereich dann 
anzusehen sein, wenn er optisch einen Zusammenhang zwischen den Gebäuden und den dazugehörigen 
besonders gestalteten Flächen (Obstgärten und Vorgärten usw) erkennen lasse und sich vom übrigen nicht 
bebauten Gebiet sichtbar abhebe. Eine konkrete Höchstentfernung zwischen den einzelnen Gebäuden, die noch 
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6.1.2 ABSATZMENGE IN ÖSTERREICH 

Das Bundesamt für Ernährungssicherheit erhebt jährlich die Wirkstoffmenge, die im jeweiligen Kalenderjahr 
erstmalig in Österreich „in Verkehr gebracht“ wurde (Abb. 12). Es handelt sich hierbei um eine Meldung für 
das erstmalige in Verkehr bringen, z.B. in den Großhandel. Aus diesen Zahlen ist daher nicht ablesbar, welche 
Mengen an glyphosathaltigen Pflanzenschutzmitteln im jeweiligen Jahr zum Einsatz kommen. 

 
Abb. 12 In Verkehr gebrachte Menge des Wirkstoffs Glyphosat 2000 bis 2018 (Quelle: AGES 2018, VerbraucherInnen-
Information Glyphosat) 

Die Schwankungen in den Absatzzahlen zwischen einzelnen Jahren können verschiedene Ursachen haben. 
Dazu zählen insbesondere die Witterung des jeweiligen Jahres, das Auslaufen von Zulassungen sowie 
Überlager im Handel und bei den Anwendern.  

6.1.3  EXKURS ZUR INTERNATIONALEN ANWENDUNG 

Weltweit werden jährlich etwa 800.000 Tonnen Glyphosat angewendet. Der Anteil der Landwirtschaft am 
Gesamtverbrauch wird mit 90 % geschätzt (Abb. 13). In glyphosatresistenten Kulturen wie beispielsweise 
Sojabohne, Mais, Raps und Baumwolle werden etwa 50 bis 60 % der Gesamtmenge verwendet (Abb. 14). Die 
starke Steigerung des weltweiten Glyphosateinsatzes in den letzten 15 Jahren ist auf den zunehmenden 
Anbau von gentechnisch veränderten, glyphosatresistenten Kulturen und die stärkere Verbreitung stark 
reduzierter Bodenbearbeitung und Direktsaat zurückzuführen (Benbrook, 2016). 
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Abb. 13 Weltweiter Verbrauch von Glyphosat (Benbrook, 2016) 
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Abb. 14 Aufteilung des weltweiten Einsatzes von Glyphosat für das Jahr 2012 für gentechnisch modifizierte 
Kulturarten (GM) und die konventionelle Landwirtschaft, Gesamtmenge Landwirtschaft 648.600 Tonnen, Anteil GM-
Kulturen 56 % (Benbrook, 2016) 
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12. ALTERNATIVEN ZUR GLYPHOSATANWENDUNG 

Swen Follak, Lea Andres, Wolfgang Kastenhuber, Markus Redl & Siegrid Steinkellner 

In den vergangenen Jahrzehnten wurden durch die Beratung, Forschung und durch politische geregelte 
Maßnahmen intensive Bemühungen zur Ökologisierung in der Land- und Forstwirtschaft angestrengt, 
trotzdem hat die Skepsis in der Gesellschaft und die Kritik in der Wissenschaft hinsichtlich der modernen 
landwirtschaftlichen Produktionssysteme stark zugenommen. Maßnahmen zur Reduktion/Eliminierung von 
Pflanzenkrankheiten, Schädlingen und Unkräutern stellen in allen Anbausystemen, von konventionell bis 
biologisch, eine Notwendigkeit für den Anbau von Nutzpflanzen dar. Das Unkrautmanagement setzt sich 
dazu zumeist aus einer Kombination verschiedener Einzelmaßnahmen zusammen und beinhaltet 
kulturtechnische, mechanische, thermische und (sofern von der Betriebsweise her möglich) chemische 
Verfahren. Berufliche AnwenderInnen chemischer Pflanzenschutzmittel müssen jedenfalls über einen 
Sachkundenachweis verfügen. Der Wirkstoff Glyphosat stellt dabei nur eine Möglichkeit für den Einsatz 
chemisch-synthetischer Herbizide dar. Ein Verzicht/Verbot des Wirkstoffs Glyphosat muss jedenfalls durch 
alternative Maßnahmen kompensiert werden. Die Anforderungen und Möglichkeiten in den jeweiligen 
Produktionssystemen sowie im nichtlandwirtschaftlichen Bereich unterscheiden sich klar und bringen, wie 
nachfolgend aufgezeigt, Vor- und Nachteile mit sich.  

12.1 ACKERBAU 

12.1.1 VORSAAT-/VORAUFLAUFBEHANDLUNG 

Der Einsatz glyphosathaltiger Pflanzenschutzmittel erfolgt hauptsächlich im Frühjahr vor der Aussaat einer 
Kultur („Vorsaatbehandlung“) oder unmittelbar nach der Saat („Vorauflaufbehandlung“) zumeist in 
Verbindung mit einer stark reduzierten Bodenbearbeitung (Mulch- und Direktsaatverfahren).  

Besonders auf Flächen mit einem hohen Besatz an mehrjährigen, schwer bekämpfbaren Unkräutern oder 
bei einer allgemein sehr starken Ausgangsverunkrautung werden glyphosathaltige Pflanzenschutzmittel 
aufgrund ihrer hohen Wirksamkeit eingesetzt. Darüber hinaus sind glyphosathaltige Pflanzenschutzmittel ein 
wichtiger Baustein im Resistenzmanagement, denn es gibt keine Herbizide mit demselben 
Wirkungsmechanismus. 

Das Mulchsaatverfahren wird in Österreich vorrangig beim Anbau von Mais, Zuckerrüben und Sojabohnen 
genutzt. Bei diesem Anbauverfahren werden Zwischenfrüchte zur Begrünung angebaut, um bis zur Saat der 
Folgekultur im Frühjahr die Flächen zu bedecken, um eine Erosion durch Wind und Wasser zu verhindern 
(Kreitmayr, 2004). Glyphosathaltige Pflanzenschutzmittel werden als Vorsaatbehandlung eingesetzt, um 
neben einer Altverunkrautung auch nicht ausreichend abgefrorene und durch mechanische Maßnahmen 
nicht erfasste Zwischenfruchtpflanzen (insbesondere nach Wintern ohne ausgedehnte Frostperioden) vor 
der Saat zu bekämpfen. Die hohe und breite Wirksamkeit glyphosathaltiger Pflanzenschutzmittel 
insbesondere gegen größere Unkräuter (und Zwischenfruchtpflanzen) ist für die reduzierte 
Bodenbearbeitung und den Anbauerfolg von zentraler Bedeutung. 
 
Für glyphosathaltige Pflanzenschutzmittel gibt es in der Vorsaat-/Vorauflaufbehandlung keine alternativen 
Herbizide mit einer vergleichbaren Wirkung gegen Unkräuter. In den Ackerbaukulturen können jedoch 
grundsätzlich andere, selektive Herbizide zur Unkrautbekämpfung im Rahmen der Kulturführung eingesetzt 
werden. Diese haben eine hohe Wirksamkeit jedoch nur gegen bestimmte Unkrautarten. Das 
Wirkungsspektrum der einzelnen Herbizide ist daher nicht mit dem glyphosathaltiger Pflanzenschutzmittel 


